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Fuͤnf und fuͤnfzigſte Sitzung .

Karisruhe , den 3. Januar 1823 .

Gegenwärtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :
Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,
Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Le opold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,
der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v . Ber ſtett und ,

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
deg Herrn Staatsraths , Frhrn . v. Baden , und

des Freyherrn v. Gemmingen - Trefchklingen .
Weiter anweſend

die, Herrn Regierungscommiſſaͤre , Staatsratb Frhr .
v. Sens burg und Staatsrath v. Gulat .
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4 Protokolle der Erſten Kammer ,

Unter dem Borfig :

des dritten Vieeepraͤſtdenten , Oberhofmarſchalls Frhrn .
v. Gayling .

Der Vicepraͤſident legte ein Schreiben des

Juſtizammanns Pfiſter in Heidelberg vor , wor —

in derſelbe die in ſeiner , hereits im vorigen Sommer

der Kammer uͤderſandten Druckſchrift
Antrag auf Verbeſſerung des Hypothekenweſens

Heidelberg 1822 . “

untergelaufenen Druckfehler berichtigt .

Beylage Ziffer 140 —
Die Kammer

— 6
ne ie uͤberſandte Druckſchrift in der Bibliothek

aufzuſtellen .
Das Secretariat machte die Amce daß in der

letzten Vorberathung fuͤr die Commiſſion zu Begutach —

tung iit ;

1) Deg Geſetzentwurfs wegen des Conſcriptions —

weſens
deri taatórath : Frhr v. Tuͤrkheim ;

der - Frhr v. Falfenftein , und

der Bisthumsverweſer Frhr . v. arer
2) der Motion deg Staats raths , Frhrn . v. Tuͤrk —

— wegen Verwandlung oa —— Ent⸗
ſchaͤdigungen fuͤr entzogene grundherrliche Gefaͤlle

in Reutſcheine au porteur
der geh: Hofrath Zachariaͤ ,
der Frhr . veGemmingen - Preſteneck und

der Frhr . v. Falkenſtein

gewaͤhlt worden —
Von dem

'

Bicepräfiventen aufgefordert , er -

ftattete der Frhr . v. Falfenftein , Mameng der Pe -



Fuͤnf und fuͤnfzigſte Sitzung vom 3. Jan . 5

titionscommiſſion , Bericht uͤber die Eingabe der Uni

verſitaͤt Freyburg in Betreff einer an ſie von der Amor⸗

tiſationskaſſe gemachten Forderung von 6000 fl.
Beylage Biffero tyr Àr $

Nach einer kurzen Beſprechung zwiſchen den

Frhru . ve Tuͤrk heim, v. Falkenſtein ayy dem

Hofrath v. Rotteck einerſeits ,und dem Praͤlaten

Hebel , Frhrue v. Zyllnhardt und dem geh . Hof —

rath Zachariaͤ andererſeits , worin erſtere die gleich —

baldige Diseuſſton uͤber dieſen Gegenſtand aus dem

Grund gewuͤnſcht hatten , weil die Sache einfach , und

durch den umſtaͤndlichen Bericht hinreichend erlaͤutert ,

auch ſowohl der Geſchaͤftsordnung , als der bisherigen
Uebung in beiden Kammern vollkommen gemaͤß ſey ,
uͤber die Berichte der Petitionscommiſſion gleich nach
ihrer Erſtattung den Beſchluß zu faſſen , die letztern

dagegen eine Vertagung der Berathung auf die naͤchſte
Sitzung dem Intereſſe der Univerſitaͤt Freyburg ſelbſt

fuͤr angemeſſener gehalten hatten , und insbeſondere der

Frhre v. Zyllnhardt darauf aufmerkſam gemacht
hatte , daß die Kammer vielleicht dieſen Gegenſtand

nach der Beſtimmung des Gen 55 der Gefhåftgordnung
behandeln wolle , hierzu ſie ſich aber , da die meiſten

Mitglieder mit der Sache fruͤher nicht befannt gewe -

ſen ſeyen , erſt nach nochmaliger Einſicht des ausfuͤhr⸗

lichen Commiſſionsberichts im Stande finden düͤrfte ,
und nachdem auch von dem Hrn . Regierungscommiſſaͤr ,
Staatsrath Frhrn . v. Sensburg , geaͤuſſert worden ,

daß er zu keiner beſtimmten Erklaͤrung ermaͤchtigt ſey ,
wurde von der Kammer einhellig

beſſchlo ſſen :
die Berathung dieſes Gegenſtands auf die ie
ſte Sitzung zu vertagen .

Nach EEröffnung ber Digeuffion uͤber dieper
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6 Protofole der Eren Kammer .

ſoͤnlichen Herrenfrohnden ſprach zuerſt Hofrath
vi NRotted , alg eingefchriebener Redner , wie folgt :

Ich ſchicke dem ausfuͤhrlichen Vortrage , zu wel⸗

chem ich heute aufgefordert bin , einige einleitende Be —

merkungen voraus :

Eine oͤffentliche Discuſſion kann zweyerley Zwecke

haben : naͤmlich erſtens die wechſelſeitige Verſtaͤndi —

gung der ſich Berathenden , und zweytens die erleich⸗
terte Wuͤrdigung ihrer Abſtimmung und Entſcheidung .
Es mag naͤmlich oftmals geſchehen , daß ſchon vor

dem Anfang der Diseuſſion die daran Theilnehmenden

uͤber die Richtung ihrer Abſtimmung ſich entſchieden

haben , und keiner Belehrung oder Aufklaͤrung weiter

begehren ; wie ich namentlich von mir ſelbſt eingeſtehe ,

daß ſolches ſchon oͤfters bey mir der Fall war , und

heute abermals iſt ; daher mir erlaubt ſeyn wird , das⸗

felbe auch von andern , alg oftmals vorhanden , anzu⸗

nehmen , Aber darum if doh die Digcuffion niht

úberfiůffig ; deun fie fol durh Darlegung der Grün -

de des Abſtimmens dem Publicum fowohl , als der

Regierung und der zweyten Kammer den Geift deg von

uns zu faſſenden Beſchluſſes kund thun , und jeden

einzelnen Stimmenden rechtfertigen .
In Bezug auf beide Zwecke beſchraͤnkt ſich meine

heutige Aufgabe darauf , den Commiſſionsbericht

zu beleuchten . Denn derſelbe enthaͤlt diejenigen

Motive , aus welchen man der hohen Erſten Kammer

die Verwerfung des von der zweyten Kammer ruͤck—

ſichtlich der Herrenfrohnden gefaßten Beſchluſſes anſinnt ,

und deren Entkraͤftung daher mir , der ich dieſem Bez

ſchluß den Beytrit der Erſten Kammer wuͤnſche,
vor allem obliegt ; und dieſelben Motive ſollen zugleich

auch die oſtenſiblen Rechtfertigungsgruͤnde der Verwer —

fung ſeyn : weshalb abermals die Pruͤfung ihres

Gehaltes noth thut .

J
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Sh habe noh einen dritten - Grund , der mih

zu dieſer Form des Streites — obwohl ſie ſchon

wiederholt Das Miffalen deg geehrten Redners , gegen

welchen ich ſtreite , auf ſich zos — beſtimmt , naͤmlich

die Abkuͤrzung der Rede . Ueber die Sahe ſelbſt ,

uͤber die rechtliche und politiſche Berwerfichteit der per -

ſoͤnlichen Herreufrohnden , habe ich bereits im Jahr

1820 in dieſer hohen Kammer ausfuͤhlich geſprochen,
und ich darf wohl ſagen , dieſelbe nicht nur in die

Laͤnge und Breite , ſondern auch in die Tiefe eroͤrtert.

Ich war damals ſo gluͤcklich, daß die zur Pruͤfung des

Geſetzentwurfs uͤber Abloͤſung der Herrenfrohn —
den 2cniedergeſetzte verſtaͤrkte Commiſſion —

auſſer mir aus lauter Standes - und Grundherrn be⸗

ſtehend , und unter dem Vorſitz Seiner Hoheit , des Hrn .

Markgrafen Wilhelm , unſers ſo hochverehrten Praͤſi⸗

denten , arbeitend — meine Anſicht , daß perſoͤnliche

Herrenfrohnden als Ausfluͤſſe der Leibeigenſchaft oder

doch des oͤffentlichen Rechts zu betrachten , demnach

nicht von den Frohndpflichtigen ſelbſt abzuloͤſen ,

ſondern von Staatswegen abzuſchaffen , und der Er ſatz

dafuͤr den Berechtigten aus Staatsmitteln zu lei⸗
ſten ſey , einſtimmig beypflichtete , und daß bey der

Discuſſion in der vollen Kammer dieſelbe Anſicht bey -

nahe — eg fehlte nur an 2 Gtimmen —. den Sieg

errungen haͤtte . Ich kaun demnach vorausſetzen , daß
die in den damaligen Verhandlungen beſprochenen

Sachgruͤnde den meiſten hochverehrten Mitgliedern noch

klar vor Augen ſchweben , und daß mir alſo nichts an⸗

ders mehr zu thun eruͤbrige , als die nunmehr von

einem neuen , und vielumfafenden Standpunct gegen

meine Anfiht erhobenen Einwendungen zu wuͤrdigen ,

und wenn diefelben alg nichtig Dargefelt worden , zu

meinem alten Antrag mit verfárfter Zuverficht $ u -

ruͤckzukehren .
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Freylich , wenn ich uͤber alle Paragraphen und

Saͤtze des Commiſſionsberichts die Betrachtungen , zu

welchen ſie Stoff geben , aufſtellen wollte , muͤßte ich

ein Buch ſchreiben . Ort und Zeit gebieten mir , mich

auf einige Hauptbetrachtungen zu beſchraͤnken.
Dabey beklage ich allerdings , daß mich mein

Schickſal abermals in die Schranken gegen denjenigen

ruft , deſſen Streitgenoſſe weit lieber , als deſſen
Gegner ich waͤre; und zwar nicht nur darum , weil es

allerdings behaglicher iſt , an der Seite eines mit

Waffen der Wiſſenſchaft und der Beredſamkeit ſo treff —

lich ausgeruͤſteten Streiters , als ihm gegenuͤber

zu ſtehen , ſondern vielmehr deßwegen , weil die Na —

tur der Dinge ſowohl als mein Gefuͤhl mir in

ihm einen Streitgenoſſen zu verſprechen ſchienen , und

der Kampf gegen beide mir traurig iſt . Moͤge wenig —

ſtens unſer Streit auf den Umfang dieſes Saales be —

ſchraͤnkt, und jenſeits ſeiner Mauern das collegiale

Freundſchafsverhaͤltniß fortdauernd ſeyn .

Gleich im §, 2 felt der Commiſſtonsbericht einen

Satz auf , der , wenn er wahr waͤre, ſo zu ſagen ſelbſt
den Eintritt ins Gericht verhindern und den Antrag
der zweyten Kammer ohne weitere Pruͤfung als ver —

werflich bezeichnen wuͤrde .

„ Der Ausdruck : Qualitaͤt oder Beſchaffenheit der

perſoͤnlichen Herrenfrohnden — iſt von einem ſehr gro —

ßen Umfange . Und wenn man ihn auch auf Den Urs

ſprung dieſer Frohnden beſchraͤnkt , ſo ſtellt doch der

vorliegende Beſchluß mittelſt dieſes Ausdrucks noch
immer eine Aufgabe auf , welche keine Regierung , waͤre

ſie auch noch ſo unverdroſſen , haͤtte fie auh die Kof -
barkeit der Unterſuchung noch ſo wenig zu beruͤckſichtigen ,
vollkommen zu loͤſen im Stande iſt . “

Ich antworte hierauf : Der Urſprung iſt min —

der entſcheidend , als die Natur , und dieſe ſpringt
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in die Augen , oder iſt doch aus leichter Pruͤfung zu
erkennen ; auf jeden Fall wuͤrde nicht die Regierung
die Muͤhe der Unterſuchung haben , ſondern theils moͤ⸗

gen die Pflichtigen , wenn ſie die Befreyung for —
dern , zu ihrer Darlegung verbunden werden , theils
moͤgen allgemeine Kriterien geſetzlich feſtgeſtellt ,
z. B . ausgeſprochen werden , daß alle Frohnden , welche
nicht von den Herren als rein privatrechtlich er —

tiefen werden , fuͤr ſolche zu achten ſeyen , welche
dem oͤffentlichen Rechte , ſonach der Abſchaffung
anheimfallen . Dte Regierung alfo wird dabey keine

unerſchwingliche Muͤhe haben .
Wenn nun der Commiſſtonsbericht weiter ( im

S. 4 ) der Frage , welche hier eigentlich zu entſcheiden
ſey , einen ungeheuern , ihr gar nicht gebuͤhrenden Um —

fang gibt , wenn er fagt ;
„ Die rage fann und wird auh wegen der wat

genden Herrenfrohnden , wenen der Behuten , der

Grundguͤlten , der Grundzinſen , der Bannpflich —
ten , ja wohl auch wegen der Erbbeſtaͤnde und anderer

Guͤter , die in getheiltem Eigenthum ſind , aufgeworfen
werden ; “ ſo wird dadurch ein Schreckbild anfge —
ſtellt , welches auf Unbegreiflicher , in dem Mund

deg rechtskundigen Berichtserſtatters doppelt auffallen —
der Begriffsverwirrung beruht . Es iſt , als wenn
er geſagt haͤtte : „ Die Frage , ob Leibeigenſchaft
aufhoͤren ſolle , umfaſſe auch die contractmaͤßigen
Dienſtleiſtungen . “ Auch iſt die Annahme , daß
bier blog von Laſten , „ die auf gewiſſen Grund —

ſtuͤcken haften, “ geredet werde , grundfalſch ; da

ja im Gegentheil nur von jenen Frohnden , die nicht
auf ſolchen haften , ſondern blos der Perſon obliegen ,
geredet wird . ( Der Redner verbreitet ſich hier uͤber
den wefentlihen U nterfoied zwiſchen den oben be —
merkten Laſten , und zeigt , daß das Princip der Ab —
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ſchaffung rein perſoͤnlicher Laſten durchaus keine

Anwendung auf jene leide , welche wahrhaft auf

Grund und Boden ruhen . ) Ff es recht , wie

ein politiſcher Zions waͤchter, ſo ungeheuern Laͤr—

men zu ſchlagen , als wenn Alles , und das Heiligſte

in Gefahr waͤre , ſobald von der mindeſten Willfahrung

fúr den Zeitgeiſt die Rede iſt ? — Zum Gluͤck, vaf

NRiemand dem Unheilweiſſagenden glauben wird .

Doch noͤthigt mich der große Umfang , der im Com —

miſſionsbericht aufgeſtellten Frage zu groͤßerer Weit⸗

laͤufigkeit , als der eigentliche Streitgegenſtand erhei —

ſchen wuͤrde . Der Gegner hat denſelben mit unge⸗

heuerer Verſchanzung umſchloſſen , ih muf aud ) meiz

nen Angriff darnach einrichten .

Der Commiffiongbericht behauptet , daß aud die

perſoͤnlichen Frohnden am Ende in die Klaſſe der

dinglichen Laſten gehoͤren, und ſucht es zu erweiſen

aus dem geſetzlichen Begriffe dieſer Frohnden . „ Die

perſoͤnlichen Herrenfrohnden liegen nach dem Satze 710

g. a. beg Landrechtg , denjenigen ob , welche innerhalb

cines Orts oder einer Gemarfung anfåfig find . Sie

werden in demſelben Satze des Landrechts Grun d —

pflichtigkeiten genannt . “ —

er es handelt fich hier niht um den Namen ,

welen ein jetzt abzuſchaffendes Geſetz dieſen Frohnden

ertheilt , ſondern um die Natur der Sache . Auch

hat ſchon das Geſetz von 1820 diefe Natur unum -

wunden anerkannt . In einem Sinn jedoch — der

aber nicht jener des Herrn Berichtserſtatters iſt —

ſind allerdings dieſe Frohnden dinglich , naͤmlich in

ſo fern ſie den Menſchen zur Sache machen , und

ihn an den Grund oder durch den Grund binden ,

D. H. ihn als glebae adscriptum betrachten . Aber nicht

auf beſondere Grund ſtuͤcke, ſondern auf einen

a Drai Je e i e a —— O ESo- OEN DE —
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Bann und auf deffen , wegen deg Mufenthalts
darin 3u Knechten gemachte Einwohner geht dag

Recht der Herren , Oder audy diefed Recht der Her -
ren wird als Appertinenzſtuͤck eines Ritter —

ſitzes anmaßlich geltend gemacht . Hier iſt wieder
kein Grund , der einem Menſchen , ſondern es ſind
Menfhen , die nun gar einem Grunde dies

nen .

Cine Xugnahme ftatuirt gwar der Commiſſions⸗
bericht von feiner aufgefelten Behauptung , nåmlich in

Anfehung derjenigen Herrenfrohnden , welche auf ein -

zelnen erbpfliġtigen Familien haften . „ Sollte
eg noh irgendwo im Sande perfónliche Herrenfrohnden
dDiefer Art geben , fo find diefe , nach dem Geifte deg

die Leibeigenſchaftsgefaͤlle betreffenden Geſetzes vom

Jahr 1820 billig ſofort aufzuheben ; “ denn „ Herren⸗
frohnden dieſer Mit ; ſind ihrem Weſen nach pvas
hoͤrden der Leibeigenſchaft . “

Dieſes iſt ein merkwuͤrdiges Eingeſtaͤndniß .
Ich frage : Welcher Unterſchied iſt zwiſchen einzelnen
erbpflichtigen Familien und einer ganzen Gemein
de ? Sobald eine Bahl von Gemeindsgliedern ſich
loggefauft þat , fo ift der Ueberreft ebenfalls auch: etne

Bahl von erbpfichtigen Familien , und zwar fo wie die

vom Commiſſionsbericht aufgefuͤhrten nur wegen deg

Aufenthalts in einem Banne erbpflichtig : denn

durch Weg zug wird jeder frey .

Ein anderes Eingeſtaͤndniß thut der Eommiſſions —⸗
bericht , indem er bemerkt , daß Herrenfrohnden und

Zehnten , und die ihnen aͤhnlichen Laſten wenigſtens der

Staatwirthſchaft nicht zuſagen , und daß „ ſchon
die geographiſche Lage unſeres Landes aufs
entſcheidendſte gegen ihre Beybehaltung
ſpreche . “
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Aber niht von Dem niedèrn Standpunéet
der geographiſchen Lage , oder uͤberhaupt der

Staatswirthſchaft ſoll die Frage entſchieden wer —

den , ſondern von der richtigern und heiligern des

Rechts ! Nicht dadurch mag man dem Zeitgeiſt

Genuͤge leiſten , daß man ſeinen hohen Forderungen

eine ſtaatswirthſchaftliche Begruͤndung zuſpricht ,
waͤhrend man dies wahre Fundament der Forderung ,
das ewige Recht , durch Sophiſterey und Begriffsver⸗

wirrung unterhoͤhlt . Allerdings — und ih werde darz

auf zuruͤckkommen — iſt die Staatswirthſchaft bey Ge —

waͤhrung jener Forderung weſentlich mit betheiligt .

Aber die erſte Frage bleibt das Recht , und nur die —

ſes kann auch die Principien uͤber das „ Wiſe ? “

der Abſchaffung geben .

Der Berichtserſtatter geht nun ( vom §. 77an )

die Unterſchiede durch , welche bey der vorlle —

genden Aufgabe bald zwiſchen den Laſten , welche an

den Staat und denen , welche an Privatper ſo —
nen cder an Koͤrperſchaften abzutragen ſind , bald

zwiſchen denen , welche ihrem Urſprung nach oͤffentliche

Laſten ſind , und denen der entgegengeſetzten Art , bald

endlich zwiſchen Frohnden und Abgaben , oder

anderen Beſchraͤnkungen des Eigenthums gemacht wer —

den ; und erklaͤrt ſie insgeſammt fuͤr verwerflich .

Doch alle dieſe Unterſchlede ſind , jeder bey ge —

wiſſen Fragen , entſcheidend : Fragt man : welche

von den Laſten , deren Aufhebung im Allgemeinen als

wuͤnſchenswerth und rechtsnothwendig erkannt iſt , laſſen

ſich he icht er abſchaffen ? ſo muß man antworten :

jene , die an den Staat zu entrichten ſind ; fragt

man : welche Laſten duͤrfen abgeſchafft werden ,

D. h: Aber welche behaußtet die Geſetzgebung ihre

freye Autoritaͤt ? — ſo ankwortet man , jeue , wel —

— e a aaa EER PEE E Tae
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he wem oͤffentlichen Rechte entſprungen ſind .
Fragt man endlich : Bey welcher Gattung von Abgaben
laͤßt ſich jene Natur oder Urſprung zuverſichtlicher er —

kennen ? So antwortet man : Bep perſoͤnlich en
und Erblaſten leichter als bey den rein dingli —
hen . Alle dieſe Unlerſchiede ſind alſo richtig , und
ein vages Durcheinanderwerfen derſelben ſo wenig , als

ciw einſeitiges Abſprechen daruͤber mag ihre Bedeutſam⸗keit dem ruhigen Forſcher verhuͤllen .
Der er ſte Unterſchied zwiſchen Leiſtungen an den

Stwat und - jenen ran Privaten fol darum

unguͤltig ſeyn , weil jwenn man die : Maafregel , der

Aufhebung nur in Beziehung auf die erſteren ergriffe ,
dadurch eine Ungleichheit entſtehen wuͤrde . Zu
dem Verluſte , welchen der Staat an ſeinem Einkom —⸗

men erlitte , haͤtt ten a uſch diejenigen : unmit -
telbar oder mittelbar beyzutragen , welche

die Amn deren abgenommene Laſt annod
Atr tragen Hattem = Die Antworthierauf ift
leicht und einfach ‘ ? Nicht das Nich t bezahlen an dem

Surogat der⸗ aufgehobenen Laſt , ſondern blos das

Fortbezahlen der nichtaufgehobenen iſt das Un —

recht —„ Alle dieſe Grundlaſten beruhen doch am

Ende , unmittelbar oder mittelbar , auf dem Geſetze “—
ſagt der Commiſſionsbericht weiter . Ich frage : Was

folgt daraus ? — Daher alſo ſollen fie unmiderruf -
lich fegn % Mfo darf der Gtaat - eine ungerechte oder

ab geſchmackte Steuer nicht abſchaffen ? ( Der Redner

eroͤrterte hier ſeine Anſicht durch einige Beyſpiele )
Den zweyten Unterſchied , naͤmlich den zwiſchen

jenen , die dem oͤffentlichen und jenen , die dem

Privatrechte angehoͤren , findet der Commiſſionsbe⸗
richt noch bedenklicher , als den erſten und meint ,

daß ſchon die Beſt mmung des Unterſchieds zwiſchen
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oͤffentlichem und Sonderrecht ſo ſchwierig ſey ,

daß kaum zwey Rechtsgelehrte ſie auf dieſelbe Weiſe

beantworten moͤchten .
Ich ſage : gerade die ſes iſt die Hauptunter⸗

ſcheidung , und ſie iſt klar , wo nicht Chikane oder

Verblendung das Verſtaͤndniß hindern .

Es mag ſeyn , daß in der Anwendung auf

Einzelheiten zwieſpaltige Anſichten moͤgen erhoben wers

den . Aber in den Hauptmaſſen kommen alle Ver —

ſtaͤndigen heut zu Tage uͤberein . Fuͤr die uns vorlie —

gende Frage iſt der Begriff klar und beſtimmt genug .

Dem oͤffentlichen Rechte gehoͤrt alles an , was ( oder in

ſo fern es ) zu ſeiner rechtlichen Entſtehung den Wil⸗

lensact einer oͤffentlichen Gewalt als ſolcher

vorausſetzt ; dem Privat rechte , was auf der Per -

ſoͤnlichkeit und dem Willen ſolcher Rechtsſubjeete ,

die nicht als oͤffentliche Gewalt erſcheinen , beruht .

Die erſten dauern alſo ſo lang , als der allgemeine

Wille , der ihre Baſis und Lebenskraft iſt ; d. h. alſo

als das Geſetz ; die zweyten dauern ſo lang als die

Perſoͤnlichkeit , oder gleichfalls als der Wille der

Berechtigten . Ich will kein Collegium halten , ſon⸗

dern blog fagen , daß jene , welche Alles dem oͤffent —

lichen Recht , und jene welhe Mieg dem Privat -

recht zuweiſen , gleichmaͤßig alle Rechtsbegriffe
umſtoßen ; jene , indem ſie die Gewalt , dieſe , indem

ſie uͤberhaupt das Fact um mit dem Recht verwechſeln ,

und dieſes daher uͤberhaupt abhaͤngig machen von

jenen zwey Potenzen , welche vielmehr dem Rechte

dienen , als daſſelbe beſtimmen ſollen .

Wahr iſt , daß mitunter eine Laſt oder eine Be⸗

fugniß aus dem Gebiete des einen Rechts in jenes

des andern uͤbertreten kann : doch meiſt nur faet iſch

oder durch reinpoſitive Einſetzung , nicht rechtlich oder

ü —— a i — — — EEEE L — — —
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naturgemaͤß , und unſere jetzige Aufgabe iſt eben , die

hierin Statt gefundenen Verirrungen der finſtern Jahr⸗
hunderte zu heilen , und jedes Recht wieder in ſeine
Sphaͤre zuruͤckzufuͤhren . Auch mag man mit Grund

behaupten , daß , gleichwie eine urfprånglich reine Pri -
vatfhud dadurch , daf fie an den Staat als Glåu -

biger übergeht , ihre rechtliche Natur nicht veråndert ,
alfo auch eine Gtewer ihre Natur niht verándere ,
wenn auch ihre Erhebung einem Privatmanne Åberlaffen
worden . Dem edlen Huͤllmann haͤtte ich gegoͤnnt , als

Autoritaͤt fuͤr ein freyſtnnigeres Thema , alg jeneg deg

Commiſſtonsberichts , angefuͤhrt zu werden ; und ich will

den uͤbrigen dort genannten eine uns naͤher liegende
Autoritaͤt , die unſers hochverehrten Berichtserſtatters
uͤber die Gemeindeordnung entgegenſtellen .

Derſelbe ſagt S . VIII . ſeines Berichts ſehr wahr
und ſchoͤn: „ Es kann durchaus nicht davon die Rede

feyn , ein blos gefchichtliches Berhåltnig in einer neunern ,
dem Beduͤrfniß un ſerer Zeit anzupaſſenden Geſetz -
gebung beyzubehalten . “ . „ Das oͤffentliche
Recht , ſo bald es zu der ihm gebuͤhrenden Herrſchaft
gelangt , dehnt ſolche aus auf alles , was inerhalb
ſeiner natuͤrlichen Graͤnzen liegt . Wenn daher
in der geſellſchaftlichen Verfaſſung der Gemeinden ſich
Ungleichheiten in Bezug auf , vom Staat herruͤhrende ,
Rechte finden ; ſo weichen ſie nothwendig einer beſſern ,
vom Grundſatz der Gleichheit ausgehenden Geſetzgebung ,
und dieſe verfuͤgt daruͤber , was ihr recht und

räthlich erſcheint . “ — Und dieſes Geſagte laͤßt ſich ,
wenn man den eigentlichen Punct der Vergleichung ins

Auge faßt , auf die Feudallaſten , wie auf die Gez

meindeordnung , anwenden .
Wenn der Commiſſionsbericht ſagt , daß man ſich

„ aus dieſem Irrgarten keineswegs auf dem geſchichtli —
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chen Wege heraushelfen koͤnne , indem man die frag —

lichen Laſten ent weder nach den Begriffen des Zeit —

alters , in welchen ſie ihren Anfang nahmen , oder

nach jenen uUnſeres Zeitalters pruͤfen muͤßte, “ wel —

ches beides zu Inconvenienzen fuͤhre : — ſo antworte

ich darauf : Nicht auf dem geſchichthichen Wege ,

wohl aber auf jenem der Rechtsbegriffe kann

man ſich hinaus helfen ; und zwar , indem man die

Ideen des ewigen Rechts , der ewigen Vernunft ,

vor Augen behaͤlt , nicht aber jene eines beſondern

Ze italters . Die Geſchichte belehrt uns blos uͤber den

factiſchen Urſprung , die Rechtslehre uͤber die

Natur und Eigenſchaft der verſchiedenen Laſten .

Der Commiſſionsbericht meint jedoch , „ durch die Ma —

xime , bey dieſen Laſten den Urſprung zum Maaf -

ſtabe der Rechtsbeſtaͤndigkeit zu gebrauchen , werde in

der That alles Eigenthum , ja ſelbſt ein jedes Ver⸗

haͤltniß des oͤffentlichen Rechts unſicher und ſchwankend

gemacht . “ Aber ich erwiedere : Nicht vom Urſprung

iu concreto oder fuͤr irgend ein individuelle s Ber -

haͤltniß wird geſprochen , ſondern von jenem , welches

als Regel oder vorherrſchende Erſcheinung

bey eiuer ganzen Klaſſe von Laſten erkannt wird , und

noh eigentlicher von demjenigen , welcher aus dem

Begriff ſolcher Laſt dealiſch hervorgeht , d. h. von

der in dieſem Begriff liegenden Bedingung eines

rechtlichen oder rechtsguͤltigen Urſprungs . Bey ſolcher

Deutung hoͤren alle Schwierigkelten und Gefahren

auf ; alles iſt nun licht und klar . Ein jedes Verhaͤlt —

niß beſteht mit jener Kraft und Guͤltigkeit , die es

nach ſeiner allein moͤglichen rechtlichen Entſtehungs —

art haben kann . Sind aber mehrere Entſtehungsarten

moͤglich ; dann erſt wird die Geſchichte zu hoͤren ſeyn ,

um entweder im Einzelnen dem Richter die Ge —

wißheit ( z. B . aus Urkunden ) oder im Allgemei —
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nen dem Geſetzgeber eine rechtsbegruͤndete Ver —

muthung zur Norm ihrer Entſcheidung vorzulegen
Auch der dritte Unterſchied , naͤmlich zwiſchen

perſoͤnlich en und dinglichen Laſten , wird vom

Commiſſionsberichte beſtritten , und derſelbe mit aber —

maliger Begriffsverwirrung als analog jenem zwiſchen
veraͤuſſerlichen und unveraͤuſſerlichen Men —

ſchenrechten erklaͤrt . Aber nicht von un veraͤufſer —
lihen Rechten ift hier eigentlich die Rede , ſondern
nur von angebornen , dD. þe von folchen , die der

Vorfahrer nicht fuͤr den Nachkommen ver —

aͤuſſern kann . Der Commiſſtonsbericht meint nun zwar ,
es ſey , da das Landrecht die Frohndpflicht fuͤr abloͤs —

lich erklaͤrt habe , uͤberall kein Grund vorhanden , dieſe
Frohndpflichtigkeit vorzugsweiſe fuͤr widerrechtlich zu
erklaͤren . Ich erwiedere : Alſo , ſo bald nur eine Branſd —

ſchatzung , einL oͤſe geld aus der Sclaverey beſtimmt
wird , ſo hoͤrt alles Unrecht auf ?

Der Commiſſionsbericht ſagt weiter ( S . XI . ) die

fraglichen Frohndpflichten , ſeyen „ nicht perſoͤnlich
erbliche , und mithin nicht Leibeigenſchaftslaſten . “
Welche Folgerung ! Sie ſind , wenn nicht erblich im

ſtrengen Sinn , doch angeboren , was noch ſchlimmer
iſt , ja , was am ſchlimmſten iſt , ſie ſind Ausfluß der

Luft , der Fluch eines Bezirks , worin man wohnt ,
wenn auch der Bater oder der Gohn alg Freyer aug
der Fremde fam . Nach den Mnfichten deg Herrn Be

ichtserſtatters waͤre auch der vermöge Strandrechts
Gefeſſelte kein Sklave , denn er uͤberkam die Feſſehnicht
erblich .

Nunmehr geht der Berichtserſtatter zur Pruͤ⸗
fungeder zwey Befreyungswege von ſolchen Laſten uͤber,
naͤmlich Abloͤſung und unentgelthiche Abſchaf⸗

Protokolle der J. Kammer . gr Vd, 2
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fung die legte mit Vorbehalt der Entfhådigung aug

Gtaatgmitteln fùr die bisher Berechtigten ) und erflårt

fich entfehieden får den erten , nåmlih fúr das Gp -

fem der AGlófung , und awar unbedingt und aus -

fhliefend . „ Denn wenn man beide Maafregeln mit ein -

ander : vereinigt , oder die eine und die andere nur

nach und nach in Anwendung bringt , fo wird ein Theil
Der Grundeigenthuͤmer vor dem andern beguͤnſtiget —

das Getriebe der buͤrgerlichen Geſellſchaft mehr oder

weniger geſtoͤrt werden . “ — Ich frage hier blos : wel —

che Stoͤrung hat denn die Aufhebung der Manumiſ —

ſionsgelder , des Todfalls , der ungemeſſenen Frohnden

gebracht ? —

Aber die Hauptgruͤnde des Berichtserſtatters fuͤr

das Syſtem der Abloͤſung liegen in folgenden Sätzen :

„ Von Rechts wegen iſt der Grund und Boden Ge -

meingut , Allmend ; indem der Staat dieſes Gemein —

gut in Sondergut verwandelt , oder zu verwandeln ge —

ſtattet , kann er die Bedingungen beſtimmen , unter wel —

chen die Grundſtuͤcke erworben und beſeſſen werden ſol —

len . “ Ich antworte : Wenn dal Eigenthumgrecht auf

Grund und Boden blog vom Staat herrůúhrt , und al -

fo nach defen Belicden gemehrt und gemindert werden

fann , ift dDiefeg nicht noh weit mehr Der Fall mit eins

zelnen Grundrehten , Deren Beftehen nicht einmal

irgend eine naturrechtliche Baſis hat , ſondern in einer

Fiction beſteht ? Ein Grund recht auf Knechtsdien —

ſte ! Ein Grundrecht auf den zehnten Theil deg Pros

Ducts von meinem ScHhweife , und von meinen baaren

Borauglagen ! — Der Berichtserſtatter faͤhrt fort :

„ Wer ein Grundſtüuͤck kauft , zahlt in dem Verhaͤltniſſe

weniger , in welchem Laſten auf demſelben haften .

Wiegnag er ſich nun , um ſich dieſer Laſten zu entledi —
gen auf den Grundſatz der Gleichheit berufen ? “ —
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Nach dieſer Anſicht , erwiedere ich , waͤre jede Grund —
ſteuerperaͤquation ein ſchrehendes Unrecht . Sind
denn alle Grundſtücke gekau ft ? Nicht auch geerbt ?
Und tritt nicht jeder Kaͤufer in das Rechtsverhaͤltnißdes Verkaͤufers ein ? Der Umſtand des wohlfeilern
Kaufs bewirkt alſo wohl eine factiſche Erleichterung ,aber keine Rechts verminderung . Es iſt ein Kauf auf
gut Gluͤck . Was ſoll einem Dritten aus ſolche einem
Kauf fuͤr ein rechtlicher Vortheil oder Rechtsverſtaͤr⸗
kung erwachſen ? — Angekaufte ſteuer freye Grund⸗
ſtuͤcke werden gleichwohl unbedenklich mit Steuer
belegt : alſo ſind die Freyheiten , Daher duch Die
Laſten der geſetzgebenden Gewalt niemals entruͤckt .
Budem find die Frohnden nicht einmal Grundlé ten ,fondern fie haften an der Luft ,

i *

Wie kann man ſich auch Leiſtungen vopbeéhal —
ten , die mehr werth find , als der ganze reineé Er —
trag des Grundes ? Solches waren jedoch Die” Frohn
Den vor der Milderung , die ſie in neubrn Zeiten
erfuhren . Der Ertrag des Grundes und YeP Sklaven
wurden zuſammenge ſchlagen , und beide gehoͤrtendenA e ren ——— die Frohnden mildern
koͤnnen und muͤſſen ; ſo kann und muß man ſie auch
ganz aufpeben ; denn ein nur zur Haͤlft⸗ aufgehobe⸗nes Unrecht wird darum nicht zum Recht ”

aao

Mit gleichviel Erſtaunen als Betruͤbniß liest man
den folgenden Sag : „ Nur dag Syſtem der Abloͤ ſungduͤrfte dem Geiſt , der bine geſetzmaͤßige Regiſe —
rung beſeelen ſoll , entſprechen . In Zelten einer ge⸗
waltſamen Erſchuͤtterung mag wag - andert Shſtem das
willkommenere ſeyn . “ Der Herr Berichtserſtatter wirft
hier unſerer eigenen Regierung Jakobini ſche Gamy -
ſaͤtze vor , weil ſie in dem hier geruͤgten Geiſte ſchon

—
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gehandelt hat ( Abſchaffung der Leibeigen —

ſchaftslaſten ) und zu handeln vor hat ( Geſetzent —

wurf wegen der alten Abgaben . ) Was die lob -

preifung , alfer Berffåndigen und Guten erhielt , wird

pier zum Gegenſtand des bitteren Tadels gemacht .

Ich enthalte mich einer - weitern : Widerlegung , und fra -

ge bloge WaSimacht Revolutionen 2 — Wahrlich nicht

die Rechtsbeachtung , ſondern die Unterdruͤckung des

Rechts . Ohne die Feudallaſten haͤtte Frankreich keine

Revolution erfahren , und alle Graͤuel derſelben ſind

nicht den Vertheidigern der Menſchenrechte , ſon —

dern ihren hartnaͤckigen Feinden zuzuſchreiben . —

Das Beyſpiel Englands ſoll uns belehren ? Wahr —

lich , dort wird ſo viel abentheuerliches Unrecht geuͤbt,

daß die Verkehrheit derjenigen , die ſich alle Augenblicke

auf England berufen ; faum zu begreifen ift . Aber

gewig miht wegen dieſer ſchreyenden Ungerechtig —

keiten und Haͤrten , ſondern ungeachtet derſelben ,

hat England durch die Gunſt manch anderer Umſtaͤnde

ein nach auſſen ſchimmerndes Loos zu genießen Aber

es ſteht auf hohlem Grund , ſo lange die Rechts achtung

fehit !
Der Grundſatz , daß man die in Frage ſtehenden

Lafen unentgeltlich aufzuheben habe , mòchte dem Grund -

ſatze der agraxiſchen Geſetze nahe verwandt ſeyn . “ —

Alſo fuͤrchtet der Herr Berichtserſtatter , aber er vers

miſcht alle Verhaͤltniſſe , und redet , wo nur von Herren -

frohnden geſprochen wind , yon Miteigenthum auf

Grund und Boden . Bey Guͤlten mag ſeine Idee

eine Anwendung finden , aber nicht bey Zehnten ,

und noch weit weniger bey Frohnden . Dieſe wer —

den ja nicht einmal nach dem Maaß des Guundes ,

ſondern nach ganz andern Dingen beſtimmt , z. B . nach
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Perſonen oder Viehzahl . Mit den Argumenten des

Herrn Berichtserſtatters laͤßt ſich volllommen auh der

Zuſtand der Parias rechtfertigen . Die Parias in

die Gemeinſchaft der Menſchenrechte zuruͤckrufen , waͤre

nah ihm ein agrariſches Geſetz .
Wie die Praͤmiſſen , ſo die Schlußfolge :
Der Commiſſionsbericht traͤgt auf Verwerfung

des Beſchluſſes der zweyten Kammer an , und allerdings
mit Recht , wenn die von ihm aufgeſtellten Grundſaͤtze

wahr ſind , und insbeſondere , wenn es wahr iſt , daß

zur Abſchaffung der ungerechten Laſten die Abhoͤſu ng
durch Die Pflichtigen Der einzig geeignete Weg fep , daf

alſo Befreyung von ungerechter Abgabe der Bedruͤckte

nur alsdann anſprechen koͤnne, daß er das Capital
dieſer Laſt bezahlt !

Endlich haͤlt der Berichtserſtatter fuͤr noͤthig , die

Sache noch aus dem Standpuncte des in Baden gel —
tenden Rechts zu beurtheilen . Aber es handelt
ſich ja von einem neu zu gebenden Geſetz ; das al —

te kann da nicht bindend ſeyn . Namentlich hindert
der darin aufgeſtellte Grundſatz der Abloͤſfung die

gerechtere Abſchaffung nicht . Dieſe letzte geſchah
doch 1820 ganz unbedenklich in Bezug auf die Leib —

eigenſchaftslaſten . Warum ſollte ſie nicht auch
bey den Frohnden Statt finden ? Die Abloͤſung iſt
blog dag Minimum defen , wag den Pflichtigen ge -

wåbrt if . Hat niht die Regierung feto ceinen Ge -

ſetzentwurf wegen Abſchaffungaͤlterer Grund :
abgaben auf Unkoſten der Geſammtheit erſt noch
dem gegenwärtigen Landtag vorgelegt ? Der Herr
Berichtserſtatter fuͤhlt den Widerſpruch , in welchem
ſeine Grundſaͤhe mit dem genannten Geſetzentwurf ſte —
hen . Aber hoͤchſt merkwuͤrdig iſt die Weiſe , wie er
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der ihn druͤckenden Analogie zu entrinnen ſucht . Un —

ter gezwungener Anerkennung der Jdentitåt deg

Grundſatzes die ſer Aufhebung mit jener der gefor —

derten Frohndabſchaffung begnuͤgt er ſich ,

zu bemerken : „ Jenes Geſetz ſey eine Ausnahme

wegen der eigenthuͤmlichen Beziehung jener

Lafen ( wag ift dief ? ) gemacht , fuͤr die Frohnden
aber můffe die Regel Mer Nidhtabfehaffung ) gelten . ”
— Und warum ? „ weil dort nicht die Geſchichte ,

ſondern das Geſſetz uͤber die Abſchaffung entſchied , hier

aber die Geſchichte entſcheiden ſoll . “ — Ich habe wirk⸗

lich recht geleſen , ſo buchſtaͤblich ſteht es im Com —

miſſionsbericht . Aber durch aus nichts anderes ,

ſondern genau daſſelbe , naͤmlich Abſchaffung durch
das Geſetz , verlange ich ja auch in Bezug auf die

Frohnden . Die Geſchichte iſt keine Gewalt , ſie kann

nicht abſchaffen ; nur das Geſetz kann oder ſoll es .

Aber die Geſchichte iſt hier wie dort der recht lhi —
che Beweggrund zur geſetzlichen Abſchaffung .

Nach den Principien des Commiſſionsberichts

muͤßte man gegen jede Verbeſſerung des Steuerſy —

ſtems , gegen jede Abſchaffung einer abſurden Steuer

ſich erheben ; oder man muͤßte wenigſtens den Weg der

Abloͤſung zu ihrer Abſchaffung waͤhlen ! — Denn je —
de Steuer , auch Kopfſteuer und Acciſe , kann ſo gut

als die Frohnd zur Dinglichen Laft gefempelt wers

den ; als Ausfluß der allgemeinen GrundHerr licd -

Feit deg Staats auf fein ganzes Gebiet , als Bedin -

gung deg Wobhbneng auf demfelben , alg Theilung
des Ertrags oder Eigenthums . Es wird ſolchergeſtalt

alles Recht der Einzelnen aufgehoben , und prekaͤr

gemacht ; ( denn warum ſollte nicht jetzt noch geſchehen

koͤnnen , was vor Jahrhunderten geſchah 2) nur das

Thiat
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Unrecht fl heilig , unantafthar , ewig feyn , Die

nachtommenden Generationen follen får und für die

ſich fuͤrchterlich mehrende Strafe alter Suͤnden der Ge -

ſetzgebung oder der factiſchen Anmaßung tragen ; nie —

mals kann ihnen Erleichterung zukommen ! —

Noch bliebe mir Vieles zu ſagen uͤbrig von der

Wichtigkeit fuͤr den Staat , den Grundwerth nicht durch

uͤbermaͤßige Laſten — ſey es daß ſie unmittelbar auf

dem Boden ſelbſt , oder auf Perſonen ruhen — her —

abdruͤcken , das koſtbarſte Nationalcapital nicht alſo

verſchlechtern zu laſſen . Doch allzulange ſchon habe

ich geſprochen . Ich erlaube mir nur noch ceine Be

trachtung .

Eine hohe Kammer moͤge abermals ihre Stel —

lung erwagen , und der oͤffentlichen Meinung
gedenken ! Der Antrag der zweyten Kammer iſt in dem

vorliegenden Puncte rein edelmuüͤthig , liberal im

ſchoͤnſten Sinne des Wortes . Die Repraͤſentanten ſind
— wenigſtens in ihrer eminenten Mehrzahl — den

Herrnfrohnden nicht pflichtig . Aber ſie wollen auf
ihre und ihrer Eommittenten Schultern eine Laſt iber -

nehmen , deren Druck nur auf einen Theil der Staats —

buͤrger ihnen ein Unrecht erſcheint . Sie verzichten

auf ihr Privilegium der Befreyung von dieſer , dem

oͤffentlichen Rechte angehoͤrigen , Laſt . Soll die erſte

Kammer dieſem edelmuͤthigen Antrage ein Veto entge —

gen ſetzen ? —

Uebrigens wuͤrde ein ſolches nicht einmal kraͤftig
ſeyn , da die begehrte Unterſuchung der Quantitaͤt und

Qualitaͤt der Herrenfrohnden eine bloße Regierungs —
maaßregel iſt , welche auch ohne Zuſtimmung der Kam —

mern geſchehen mag . Um deſto bedenklicher erſcheint

alfo dag Ausſprechen des Veto ! —
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Zachariaͤ : Ich muß die erlauchte Verſammlung
um Nachſicht bitten , wenn ich mich uͤber einen Gegen -
fiand verbreite , welcher får die Rammer nicht den fri -
fhen Reiz der Neuheit Haben fann . Doch der Gegen -
fand ift nicht nur an fich wichtig , fondern er haͤngt
auch mit allgemeinen Betrachtungen von der groͤß—
ten Wichtigkeit zuſammen .

Der Eingang zu dem Vortrage des verehrten Nedz

ners vor mir haͤtte faſt den alten Muth in mir ge⸗
laͤhmt ; Vieles war mir aus der Seele geſprochen .
Doch ermannte ich mich wieder , als mich der verehrte
Redner zum Waͤchter auf den Zinnen des Tempels in

dem neuen Jeruſalem beſtellte . Gleichwohl ſoll mein

Bortrag nicht der Perfon , fondern der Sache gelten ,
Bor allen Dingen wird der eigentliche Gtreitpunct

feſtzuſetzen ſeyn ; es muß die Kriegsbefeſtigung voraus —

gehen .

Der vorliegende Beſchluß der zweyten Kammer

hat den Worten nach eine Unterſuchung der Quantitaͤt

und Qualitaͤt der perſoͤnlichen Herrenfrohnden , der Sa —

che nach aber die Aufhebung dieſer Frohnden zum

Gegenſtande . Kein Zweifel , daß die Regierung jene

Unterſuchung Kraft eigenen Rechts und aus eigener
Bewegung anſtellen kann . Aber die Frage iſt die : Ob

die Kammern auf eine ſolche Unterſuchung , und zwar

zu dem nur gedachten Zwecke antragen ſollen ? und die

Entſcheidung dieſer Frage haͤngt wieder von der Be —

antwortung der Frage ab : Ob man die perſoͤnlichen

Herrenfrohnden vor andern aͤhnlichen Laſten , und zwar

unentgeltlich aufheben ſoll ?
Man kann dieſe Frage zuvoͤrderſt aus dem Stan

puncte der Staatsklugheit eroͤrtern . In dieſer Bezie —

hung aber duͤrfte ſie wohl ſchlechthin zu verneinen ſeyn .
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Erſt auf dem Landtage vom Jahr 180 ſind die perſoͤn⸗

lichen Herrenfrohnden nur fuͤr abloͤslich erklaͤrt worden .

Ein ſolches Wanken und Schwanken in der Geſetzge —

bung taugt uͤberhaupt nichts , am wenigſten in dem vor⸗
liegenden Falle . Der Landmann wird irre , er verwei —

gert wohl gar dieſe und aͤhnliche Leiſtungen , wie wir

das Beyſpiel an den alten Abgaben geſehen haben .

Doch will ich die Frage vorzugsweiſe aus dem Stand⸗

puncte deg Rechts unter ſuchen . Ich halte die Auf —

hebung dieſer Frohnden fuͤr die Ertheilung eines Vor

rechts , eines Privilegiums . Man beruft ſich ſo oft
auf den Grundſatz der rechtlichen Gleichheit ; faſt ſcheint
es , als ob man ihn nur dann kennte , wenn er andern

Abſichten entſpricht .
Die Gruͤnde , aus welchen ich mich auf dieſen

Grundſatz beziehen zu koͤnnen glaube , aus welchen ich
zwiſchen den perſoͤnlichen und den walzenden Herren —
frohnden , ſo wie andern privatrechtlichen Grundlaſten ,
keinen Unterſchied machen kann , ſind folgende :

Erſtens : Gibt es denn , nach der jetzigen Lage
der Dinge , einen in der Natur der Leiſtungen
gegruͤndeten Unterſchied zwiſchen Frohnden und Abga⸗
ben , in ſo fern beide privatrechtliche Grundlaſten ſind ?
Wer Geld entrichtet , entrichtet ebenfalls Arbeit ; denn
Geld kann nur durch Arbeit erworben werden .

Zweytens : Alle Herrenfrohnden find unſerem
Rechte nach abloͤslich . Die Frohnden ſind alſo nur
die Zinſen , die får ein Geldcapital zu entrichten ſind .
Sie hoͤren auf , ſo wie das Capital zuruͤckgezahlt wird .

Drittens : Die Herrenfrohnden ſind eine aus

freyem Willen uͤbernommene Laſt . Nur der

iſt frohndpflichtig , welcher ein zur Sron verpflichten -
Deg Grundad erwirbt , der fih in einem frohndpflich⸗
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tigen Orte áufhålt . Darin eben beſteht der Unterſchied
zwiſchen der Frohndpflichtigkeit und der Leibeigenſchaft
ſamt den mit dieſer verbundenen Laſten . Denn mei —
nes Wiſſens wird Niemand befragt , ob er von dieſer
oder von einer andern Mutter geboren ſeyn will . Endlich

Viertens ſcheint mir am allerwenigſten die ur —

ſpruͤngliche rechtliche Beſchaffenheit oder der urfprůng -
liche Rechtsgrund der perſoͤnlichen Herrenfrohnden in

Betrachtung zu kommen , ſo vieles Gewicht auch der

verehrte Redner vor mir gerade hierauf zu legen ſchien .
Wenn wir die heutigen Rechtsverhaͤltniſſe wegen ihres

Urſprungs antaſten wollen , ſo machen wir in der That
der ganzen Vergangenheit den Proceß , ſo vergeſſen wir

der Wohlthaten , welche wir der Vergangenheit verdan —

ken , ſo handeln wir nach den Maximen , auf welchen
die franzófifche Revolution wefentlich beruhte . Ich bin

uͤbrigens weit entfernt , dem verehrten Redner vor mir

den Vorwurf zu machen , als ob er dieſe Maxime zu
der ſeinigen mache , vielmehr zaͤhle ich ihn von dieſem
Vorwurfe gaͤnzlich los .

Wollte man aber auch die perſoͤnlichen Herrenfrohn —
den vor andern aͤhnlichen Laſten beguͤnſtigen , ſo ſcheint
mir doch das Syſtem der unentgeltlichen Aufhebung am

wenigſten Beyfall zu verdienen . Denn ſo viel duͤrfte
wenigſtens gewiß ſeyn , daß dieſes Syſtem nicht mit

dem bedaͤchtigen Geiſte einer geſetzmaͤßigen Regierung
vereinbar ſey . Auch gebe ich etwas auf das Rechtsge⸗
fuͤhl derer , die ſolche Laſten zu tragen haben . Ich ſelbſt
beſitze ein zehntbares Grundſtuͤck . Ich glaube von dem

Staate fordern zu koͤnnen , daß er mir die Abloͤſung
dieſer Laſt geſtatte und erleichtere . Aber die Forderung
wuͤrde ich fuͤr unerlaubt halten , daß die Geſammtheit
die Laſt mir abnehmen ſolle .



ft

er

ch

Fuͤnf und fuͤnfzigſte Sitzung vom 3. Jan . 27

Und ſo glaube ich denn , indem ich in dem Berichte
den einſtimmigen Beſchluß der Commiſſton ausfuͤhrte ,
eine gute Sache nach Pflicht und Gewiſſen vertheldiget

zu haben .

Zum Schluß erlaube ich mir noch an die verehrten
Herren Regierungscommiſſaͤre , die mir zur Seite ſitzen ,

einen Wunſch und eine Frage zu richten

Mein Wunſch iſt , daß die Regierung ſich entſchlie —
ßen moͤge , dem naͤchſten Landtage einen Geſetzentwurf
uͤber die Abloͤſung der Zehnten und der uͤbrigen Grund —

laſten vorzulegen , welche durch die Geſetze vom Jahr
1820 noch nicht fuͤr abloͤslich erklaͤrt worden ſind . Der —

ſelbe Geſetzentwurf koͤnnte vielleicht noch einige Beſtim —
mungen der Geſetze vom Jahr 1820 mildern , oder ver —

vollſtaͤndigen . Sie wuͤrde ſich ſo eine Parthey und auf
eine Art erwerben , welche die ehrenvollſte iſt .

Sodann habe ich ſchon in dem Commiſſionsberichte
einer Art der per oͤnlichen Herrenfrohnden gedacht , wel —
che, da ſie auf einzelnen erbpflichtigen Familien haften ,
offenbar unter dem Geſetze uͤber die Leibeigenſchafts —
gefaͤlle begriffen ſind , und welche gleichwohl in dem
eilften Sen deg Geſetzes vom Jahr 1820 nur fuͤr abloͤs
lich erklaͤrt werden . Ich halte es fuͤr meine Pflicht ,
eine Motion wegen unentgeltlicher Aufhebung dieſer
Frohnden zu machen . Dieſer Erweiterung wuͤrde es

jedoch nicht beduͤrfen , wenn die verehrten Herren Re —

gierungscommiſſaͤre gefaͤlligſt die Muͤhe uͤbernaͤhmen ,
die Sache der Regierung zur Ertheilung einer entſpre —
chenden Antwort vorzulegen . Und darauf iſt meine

Frage gerichtet .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg ;
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Ich habe mich daruͤber ſchon hinlaͤnglich in der zweyten

Kammer geaͤuſſert , und will alſo hier nur auf einige

beſondere Bemerkungen des Herrn Hofraths v. Rotteck

antworten .

Erfteng : Ueber dag Kriterium , wag eigentlich

um öffentlichen Rechte gehört . Wir haben Feine de -

mokratiſche , ſondern eine conſtitutionelle , monarchiſche

Regierung .
Zweytens : Iſt die Unterſtellung , als ob einzelne

Mitglieder einer frohndpflichtigen Gemeinde ihre indi —

viduelle Frohndpflichtigkeit abloͤſen koͤnnten , ganz irrig ,
indem durch dieſe Abloͤſung die Frohndlaſt der uͤbrigen

noch mehr erſchwert wuͤrde .

Drittens : Es handelt ſich hier von einer zwey —

fachen Recherche , von der , welche die Umwandlung unge —

meſſener Frohnden in gemeſſene , und von der , welche die

gaͤnzliche und unentgeltliche Ab ſchaffung der Herrenfrohden

zum Gegenſtande hat ; jene iſt Sache derFrohndpflichtigen
und der Frohndherren ; der Staat kann ſich nur einmiſchen ,
wenn eine guͤtliche Uebereinkunft nicht zu Stande koͤmmt .

Jene iſt zur Zeit bedenklich , weil die Entſchaͤdigung
der frohndberechtigten Standes - und Grundherren , und

der Ausfall in dem Staatsertrag von großer Bedeu —

tung iſt ; nach der Frohndreluition in der Landſchaft

Baar wuͤrde wohl der Ausfall und die Entſchaͤdigung
uͤber 100,000 fi . fommen .

Bey den alten Abgaben , die aufgehoben werden

ſollen , iſt es anders . Dieſe koͤnnen mit vieler Wahr —

ſcheinlichkeit als Steuer gedeutet werden , und es ſind

wenige Gemeinden , die nicht Vortheil davon haben ;
aber die Frohnden , wovon dermal die Rede iff , find

privatrechtlicher Natur , und fönnen niht zum Nah -
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en . theit der Frohndfreyen , die pen Musfall mit deden

ige můften , aufgehoben werden .

eck

Frhr . v. Tuͤrkheim : 8wey Beweggruͤnde wir —⸗

ich ken zuſammen , die Herrenfrohnden als einen nicht
De- lânger zu duldenden Uebelſtand zu verfolgen , und ihre
he gaͤnzliche Abſchaffung zu verlangen , naͤmlich die Anſicht ,

daß ſie ſchon in ihrer Form dem Geiſt der Zeit wider —

( ne ſtreben , welcher nicht mehr zulaͤßt , daß ein Staats —

di⸗ buͤrger dem andern dienſtbar ſeye , und ſodann , daß
ig , man ſie auch in materieller Beziehung unter die aus

yen der Vorzeit ererbten Laſten zaͤhlt , die , wenn fie auch
fruͤher nur theilweiſe druͤckend geweſen ſeyn moͤgen ,

eyz nunmehr , wegen der neuen allgemeinen Gtaatslaften ,

ge - wirklich unertraͤglich ſind .

die Was nun , abgeſehen von dem materiellen Druck ,
en die allgemeinen Forderungen des Beitgeifteg betrifft , fo

en trete ich nur ungerw gegen diejenigen in die Schranken ,

en , welche im Namen deſſelben ſprechen . Die Grundanſich —
nt . ten , welche das Zeitalter — nach Maaßgabe ſeines

ng Standpunetes und ſeiner Beduͤrfniſſe — leiten , haben
nò immer etwas Reelles und Unwiderſtehliches ; daß auch

eut- ich ihnen huldige , glaube ich bewiefen zu baben , und

aft felh der geehrte Redner mir : gegenåber Hat fich auf

ng Aeuferungen von mir berufen , welche alg Veleg dienen

mògensiaber ich unterfcheide wohl zwifchen Diefen Grund -

en anſichten und zwiſchen der Bewegung , welche von der

hrs Maſſe ihrer Anhaͤnger ausgeht ; nur mit dieſer letzteren
nd habe ich eg - pier gu thun .

n ; In dieſer jetzt herrſchenden Tendenz finde ich , neben

nd ſo vielem Lobenswerthen , auch einige charakteriſtiſche
ch⸗ Verirrungen , welche auch hier bey dem Gegenſtand der

Herrnfrohnden bemerklich geworden ſind .
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Fuͤrs Erſte gehoͤrt dahin das oft unuͤberlegte Stre —

ben , Alles auf einmal eben machen zu wollen . Dazu
wird man durch das Beyſpiel unſers großen Nachbar —
ſtaates verleitet , welcher aus einer gaͤnzlichen Umwaͤlzung
neugeſchaffen hervorgegangen iſt . Einer ſolchen Revo —
lution will man ſich zwar bey uns nicht ausſetzen , man
bedenkt ader nicht , daß ohne gewaltſame Aufhebung
aller beſtehenden Rechte in keinem Land die Huͤlfsquellen
hinreichen , um auf einmal das Werk vergangener Jahr⸗
hunderte niederzureißen , und den Boden zu nivelliren ,
ſondern daß dieß nur ſtufenweis nach und nach geſchehen
kann , und daß man die Fruͤchte einer Revolution und

jene eines zeitgemaͤßen , aber geſetzlichen , Fortſchreitens
nimmermehr mit einander vereinigen kann . Es gehoͤrt
in der That mehr Umſicht dazu , als gewoͤhnlich gefun⸗
den wird , um dieſen letztern Weg zu verfolgen , ohne
entweder unwillkuͤhrlich in den Strom einer Revolution

zu gerathen , oder auf der andern Seite das Ziel ganz

zu verfehlen , weil man mit unzulaͤnglichen Mitteln Alles

auf einmal erzwingen wollte . Einen Beweis , wohin die ſes

ungeduldige Treiben fuͤhrt, welches keine Saat reifen
laſſen will , liefert die bey der Berathung des vorliegen —
den Gegenſtands geaͤußerte Klage , daß das erſt auf dem

letzten Landtag angenommene Geſetz uͤber die Abloͤſung
der Herrenfrohnden noch wenig Wirkung geaͤußert habe .
Dieß zeigt , daß der Zweck ſolcher Geſetze , welche nicht
auf den Augenblick berechnet ſind , gar nicht gewuͤrdigt
wird . Ohne der unguͤnſtigen Zeitverhaͤltniſſe zu geden⸗

ken , welche gegenwaͤrtig bey dem ſo druͤckenden Geld -

mangel dem Producenten kaum die Mittel zur Befriedi —
gung der taͤglichen Beduͤrfniſſe laſſen , erlaube ich mir

nur zu fragen : wie ein Frohndpflichtiger , wenn er auch
jetzt das Geld zur Abloͤſung auftreiben kann , dazu auf —
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gemuntert werden fann , wenn er mahrnimmt , wie ein

Project DaS andere verdrängt , und im Mugenblid , da

das Abloͤſungsgeſetz kaum aus der Druckerpreſſe hervor —
gegangen ift , ſchon von unentgeltlicher Aufhebung der

Herrenfrohnden geſprochen wird , — wenn ihm von ei —
ner Menge dienſtfertiger Rathgeber , welche jeden ſolchen
Antrag ſchon als Geſetz betrachten , in den Kopf geſeht
wird , daß er darauf als auf eine unabweisliche Forde —
rung des Zeitgeiſtes zaͤhlen und die Loskaufſumme ſpa —
ren koͤnne ?

Eine andere , und unſtreitig die groͤßte , Verirrung
der Wortfuͤhrer unſerer Zeit iſt die Anmaßung , ohne
geſchichtliche Sachkenntniß auf den Urſprung aller , uns
von der Vorzeit uͤberlieferten, Inſtitute zuruͤckzugehen ,
und ihren Rechtsbeſtand aus einem , aus der Gegenwart
genommenen , Maaßſtab beurtheilen zu wollen . Schon
zum Voraus , ohne die Erfahrung eitler Verſuche ,
leuchtet die Unmoͤglichkeit ein , in dem Dunkel laͤngſt
verfloſſener Jahrhunderte , welche uͤberdieß wenig ſchrift
liche Denkmale hinterlaſſen haben , die Entſtehung ein -
zelner Berechtigungen nachzuweiſen ; nur zur Begruͤn —
dung einer allgemeinen Vorſtellung von dem Entwick —
lungsgang unſerer bisherigen Verfaſſung ſammeln vie
Geſchichtsforſcher die zerſtreuten Spuren , nicht um den
rechtlichen Urſprung und die rechtliche Fortdauer der
einzelnen Erſcheinungen hiernach zu bemeſſen . Es ſtoͤßt
gegen die erſten Begriffe des Rechtes an , einem durch
Jahrhunderte geſetzmaͤßig beſtandenen und anerkannten
Beſitz die unmoͤgliche Nachweiſung ſeiner rechtlichen En —
ſtehung aufbuͤrden , und die Praͤſumtion , welche bey
dieſer Unmoͤglichkeit Alles entſcheidet , gegen ihn aufſtel
len zu wollen . Es bedarf blos der einfachen Aufdeckung
dieſer Rechtsverdrehung , um ihre Bloͤße zu zeigen . Es
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ift in diefer Beziehung in der Sitzung der zweyten Kam —

mer vom ~ & July y. Ş. von Herrn Gtaatsrath Winter

ein wahreg , und — ich darf wohl fagen — ein grofeg

Wort gu feiner Zeit gefprochen morden ; — ich mil darz

auf vermeifen , und freue mich diefer Gelegenheit , in

Beziehung auf fruͤhere Mißverſtaͤndniſſe , die feyerliche

Verſicherung zu geben , daß , wenn ich mit dieſem ach —

tungswuͤrdigen Redner einſt in andern politiſchen An —

ſichten in Widerſtreit gerathen bin , ich mich doch von

dem Vorwurf frey fuͤhle , ihn jemals mit Denjenigen

verwechſelt zu haben , deren Grundſaͤtze er bey dieſem

neuerlichen Anlaß ſo wahr als kraͤftig bekaͤmpft hat .

Um eine ſolche , die rechtliche Ordnung umkehrende ,

Praͤſumtion gegen den bisher geſetzlich anerkannten

Beſitz zu rechtfertigen , behauptet man , daß kein privat —

rechtlicher , uͤberhaupt kein rechtlicher , Urſprung der ſo —

genannten perſoͤnlichen Herrnfrohnden als Regel denk —

bar ſeye , und moͤgliche Ausnahmen im Einzelnen dar —

um bewieſen werden muͤßten , aber keine Vermuthung

fuͤr ſich haben koͤnnen . Was ſoll dieß heißen ? — Wenn

die Behauptung wahr waͤre , ſo haͤtten wir ſtatt eines

rechtlichen Grundſatzes nichts als die willkuͤhrliche ,

von ſubjectiven Anſichten abhaͤngende , Abwaͤgung der

Gruͤnde fuͤr die eine oder die andere Praͤſumtion . Es

waͤre , wie ein Redner vorhin ſich ausgedruͤckt hat ,

nicht der individuelle Urſprung zu unterſuchen , ſondern

die Eigenſchaft der Leiſtung , fuͤr welche eine geſetzliche

Vermuthung nach allgemeinen Kriterien beliebig auf —

geſtellt wuͤrde .

Allein worauf beruht dieſe Behauptung der Unmoͤg —⸗

lichkeit oder Unwahrſcheinlichkeit eines privatrechtlichen

Urſprungs der perſoͤnlichen Herrnfrohnden ? — Weil

heutzutage Privatvertraͤge , wodurch Frohndleiſtungen



Fuͤnf und fuͤnfzigſte Sitzung vom 3. Jan . 33

bedungen werden , kaum mit einzelnen Guͤterbeſitzern ge⸗
ſchloſſen werden koͤnnten, glaubt man , oder gibt man
ſich das Anſehen zu glauben , daß auch im Mittelalter
eine Frohndpflicht , welche auf ganzen Gemeinden oder
Bezirken haftet , ihren Entſtehungsgrund nur in Unter -

druͤckung oder mißbrauchter oͤffentlicher Gewalt , und
nicht in einem privatrechtlichen Verhaͤltniß haben koͤn—
ne . Und doch bedarf es nur eines Blicks in die Ge —
ſchichte jener Zeiten , um ſolche Verhaͤltniſſe in Menge
zu finden , welche auf die rechtlichſte Weiſe Frohnden ,
wie andere Laſten , auf ganze Gemeinden , und ſelbſt
auf mehrere Gemeinden , gebracht haben . Es iſt be —

kannt , daß ein großer Theil unſerer Gemeinden blos
durch Anſtedlung von Colonieen auf dem Grundeigenthum
der Gutsherren entſtanden iſt , wobey Leiſtungen aller
Art bedungen wurden , welche gleichfoͤrmig auf alle

diejenigen uͤbergiengen , welche ſich urſpruͤnglich oder
ſpaͤter auf der Markung ſolcher Orte niederließen , und
daß ſolche Leiſtungen entweder ſchon im Entſtehen , oder
durch ſpaͤteres Uebereinkommen 3. B . bey der Meſſung
fruͤher ungemeſſener Frohnden , ſelbſt in einem groͤßern
Complexus mehrerer Gemeinden , auf den naͤmlichen
Fuß regulirt wurden . Aber nicht blos aus dem Grund
eines vorbehaltenen grundherrlichen Obereigenthums
bey der Anfiedlung von Colonen , ſondern auch aus
manchen andern privatrechtlichen Verhaͤltniſſen entſtan —
den ſolche Frohnd⸗ und andere Pflichten fuͤr ganze Ge —
meinden , namentlich fuͤr Ueberlaſſung einer Allmende ,
eines Waldes , und was ſonſt Gegenſtand eines Ueber —
einkommens in einer Zeit ſeyn konnte , wo nicht Alles
um Geld zu bekommen war , und fuͤr das , was jetz
mit letzterem abgethan wird , Leiſtungen aller Art ſti⸗
pulirt .

Protokolle der J. Kammer . ar Bd. w
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Wie laͤßt es fih nun rechtfertigen , wenn , ungeach —

tet dieſer Thatſachen , die Behauptung Hingeworfen

wird , die Herrenfrohnden koͤnnten nur Ausfluͤſſe des

oͤffentlichen Rechts oder eines Privatunrechts ſeyen .

Wer auf ſolche Weiſe uͤber den durch Jahrhunderte als

geſetzlich anerkannten Beſitz abzuſprechen vorſchlaͤgt , iſt

in meinen Augen ein Lehrer des oͤffentlichen Unrechts !

Man nimmt ferner als ausgemacht an , daß die

Herrenfrohnden ihre Entſtehung groͤßtentheils der Leib⸗
eigenſchaft verdanken ; richtiger ausgedruͤckt , kann dieß

nur heißen , daß ſie mit der Leibeigenſchaft aus derſel —

ben Quelle , naͤmlich der Grundherrlichkeit , entſprungen

ſeyen , und ſo wird die Behauptung hier gleichguͤltig ,

wenn ſchon ein großer Theil der Frohndpflichtigen nie

leibeigen war . Ich habe ſchon bey den Verhandlungen

uͤber dieſen Gegenſtand , im Jahre 1819 , bemerkt , daß

die altgermaniſche Leibeigenſchaft im Ganzen , und ohne

die in manchen Faͤllen hinzugekommenen Wirkungen der

Unterdruͤckung und rohen Gewalt abzulaͤugnen , den

Charakter einer , auf dem Mangel freyen Grundeigen —

thums beruhenden , Abhaͤngigkeit des Hinterſaßen von

ſeinem Grundherrn hatte , indem von letztern in den

Zeiten , da das Landeigenthum allein Bedingung und

Maaßſtab der Selbſtſtaͤndigkeit war , feinen Colonen ,

unter mehr oder minder laͤſtigen Bedingungen , Land

zum Anbau uͤbergab ; dieſe laͤſtigen Bedingungen be —

ſtanden theils darin , daß dieſelben hoͤrig , glebae ad -

eripti , wurden , und dieß war das Privatunrecht ,

welches den gelaͤuterten Begriffen der neuern Zeit wei —

chen mußte — theils in Frohnden und Grundlaſten —

und dieſe ſind Privatrecht , und muͤſſen als ſolches ge⸗

achtet werden .

Aus dieſem Verhaͤltniß geht auch hervor , daf die ,
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*
im Gegenſatz der walzenden , perſoͤnlich genannten

Sh Frohnden auf dem Umfang einer Gemarfung , auf wef-
es chem ſich der Grundherr ſolche Leiſtungen von ihren

*
daſelbſt angeſtedelten Bewohnern vorbehielt , nicht auf

* den Perſonen derſelben haften , und daher die Einwen —

iſt dung , daß man nur ſich , nicht aber ſeine Nachkommen

3 ! perfónlich belafen fônne , nicht hierher paft ; denn Ye -

ke
der fann ſich durch Verlaſſung des Bezirks , auf welche

*
bey der Niederlaſſung die Frohndpflicht uͤbernommen

F wurde , derſelben entziehen .

— Endlich wird auch geſagt , daß manche Frohnden

*
aus einer bloßen Schutzherrlichkeit abzuleiten ſeyen .
Wenn dieß aber auch in ſeltenen Faͤllen nachgewieſen

9, werden Fónnte , fo můfte damit nicht dag Patrimonial -
a

verhåltnif verwecfelt werden , welches nihtg alg - juris -
+ diciio domestica war , und ebenfalg auf dem Berhåltnif
aß des Grundherrn beruhte .
ne Ich muß nun noch eines dritten Irrthums er —
er waͤhnen , zu welchem die gegenwaͤrtige Richtung der herr⸗
en ſchenden Ideen ſo oft fuͤhrt , naͤmlich der Anſicht , als

m- fepe eg unbedingte Forderung der Politi , alle Be -

on ſchwerungen des Grundeigenthums , ohne Unterſchied
t auf einmal aufzuheben . Wohl iſt es ein nicht zu bez

* ſtreitender Grundſatz , daß die oͤffentlichen Laſten gleich

k ,
ſeyn muͤſſen, und heutzutage , wo dieſe kaum zu er⸗

*
ſchwingen ſind , kommt darauf allerdings viel an ,

Privatlaſten hingegen ſollen nur nicht erdruͤckend ,
Pe die Induſtrie laͤhmend , ſeyn ; wo ſie es nicht find , be -
— ruͤhren ſie das allgemeine Intereſſe nicht ; wo fie eg
t , aber find , fann der Gtaat dur ) Abloͤſungsgeſetze , ſo
eiz wie durch das Verbot gewiſſer , das Grundeigenthum
— belaſtenden , Vertraͤge fuͤr die Zukunft helfen ; aber eine

ge⸗ Aufhebung derſelben kann nur ſelten raͤthlich werden .

Auf Koſten der Berechtigten kann ſie nicht geſchehen ,
BAjie ,
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ohne dag Recht zu verlegen , und die Bahn der Re —
volution zu betreten . Auf Koſten der Staatsgeſammt⸗
heit aber kann in Zeiten , wie die gegenwaͤrtigen , nur
wenig geſchehen , wenn man nicht , zum Vortheil Ein —

zelner , diejenigen erſchoͤpfen will , welche zur Bezah —
lung dieſer Laſten keine Verpflichtung haben , und wenn
nicht am Ende die Verſchuldeten , mit gleichem Grund ,
vom Staat die Bezahlung ihrer Privatſchulden verlan —

gen follen .
Ob der Pleine Grundeigenthuͤmer mit Lafen be -

ſchwert iſt , welche in der Vorzeit die Bedingung wa -
ren , unter welchen er Eigenthum erwarb und behaup⸗
ten konnte , oder ob er , nach dem heutigen Lauf der

Dinge , mit einer Schuldenlaſt beſchwert iſt , welche
druͤckender iſt als Frohnden und Guͤlden, und am
Ende , wie ſolches in andern Laͤndern der Fall iſt ,
alle Grundſtuͤcke in die Haͤnde der Reichen kommen ,
und die Armen Tagloͤhner werden — dieß iſt ent
weder einerley , oder das Alte verdieut den Vorzug .
Ein agrariſches Geſetz koͤnnte die alten Ungleichheiten
einebnen ; aber es wuͤrden immer wieder neue entſtehen .
Die heutige Art , dieſelben zu erzeugen , hat vor jener
der Vorzeit nur das voraus , daß man es dem Gelde
nicht anſieht , ob der Schweiß des Armen daran klebt,
und daß man ruhig dabey bleibt , wenn man es weiß ;
waͤhrend die Formen , unter welchen das Mittelalter
oft roher , oft aber weit menſchlicher verfuhr , unſer
modernes Gefuͤhl empoͤren .

Indeſſen laͤßt ſich nicht laͤugnen , daß bey dem
Uebe gang zu einer neuen Ordnung der Dinge , welche
druͤckende , vorher unerhoͤrte , Staatslaſten zur Folge
hatte , eine Erleichterunz vieler Landestheile in den
aus dem fruͤhern Zuſtand herraͤhrenden mavigfaftigen
und hoͤchſt ungleichen Laſten um fo mehr nothwendig
war , als unter dieſen letztern auch manche ſind , welche

— — E
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die Stelle der jetzigen allgemeinen Staatsabgaben ver —
treten .

Aber wenn nur nicht blos diejenigen alten Mbga-
ben , welche offenbar den Charakter einer Staats ſteuer
hatten , ſondern auch die zweifelhaften , welche der
Zahl nach weit bedeutender find , aufgehoben werden ;
wenn ferner die Leibeigenſchaftsabgaben , ungeachtet ſie
nah der vorhin gemachten Bemerkung zu den Privat⸗
laſten gehoͤren , bereits unentgeltlich aufgehoben , und
fuͤr andere , namentlich die Herrenfrohnden und die

Grundzinſe , guͤnſtige Abloͤſungsgeſetze gegeben worden
ſind , ſo iſt zum Beſten der Belaſteten , und auf Ro -
ften der Gefammtheit , bor der Hand wohl genug gez
ſchehen , und wir duͤrfen, um in einer Zeit beyſpielloſer
Geldnoth die Steuerkraft nicht vollends zu erſchoͤpfen,
wenigftens får die naͤchſte Landtagsperiode einer miß —
verſtandenen Liberalitaͤt wohl ein Ziel ſetzen , und aus —
rufen : bis hierher und nicht weiter !

Kann aber auf eine Aufhebung der Herrenfrohn⸗
den gegenwaͤrtig nicht eingegangen werden , weder auf
Koſten der Berechtigten , noch auf Koſten der Geſamm
heit , ſo iſt auch nicht abzuſehen , wozu die vorgeſchla —
gene Unterſuchung fuͤhren ſoll , es fey denn , daß die
vorhin geruͤgte Abſicht einer , den Grundfazen des
Rechts und der Geſchichte widerſtrebenden , Praͤ
gegen die Frohndberechtigung aufgeſtellt , und eine vor —
gebliche Unterſuchung blos zum Deckmanel einer rehte
widrigen Aufhebung mißbraucht werden wollte . Auſſer⸗
dem kann die Unlerſuchung zu nichts fuͤhrenz denn
ſelbſt bey den alten Abgaben , wo die Benennung la⸗—
gerbuchmaͤßige Beſchreibung des Gegenſtandes , deſſen
Surrogat ſie ſind , und manche ſpaͤtere Verhandlungen
auf ihre Natur hinweiſen , kommt nichts bey der Unter -
ſuchung heraus ; hier aber , wo die Urquelle erforſcht
werden muͤßte , iſt die Praͤſumtion in der Regel das

mtion
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Einzige , woran man fich halten fann ; Sn den feltenen

befondern Fállen , mo Spuren etwa auf ihre Entftehung

zuruͤckfuͤhren koͤnnten , iſt ſich auf die erregte Aufmerk —

ſamkeit der Pflichtigen zu verlaſſen , welchen man nicht

noͤthig haben wird , durch eine Unterſuchung von Amts —

wegen nachzuhelfen .
Ich kann nach allem dieſem nur auf Verwerfung

des Antrags ſtimmen .

v Rotteck : Ich hatte mir feſt vorgenommen ,

von demjenigen , was ich bereits 1819 und 1820 in

dieſer hohen Kammer uͤber die Herrenfrohnden geſagt

habe , nichts zu wiederholen , und kaum kann ich mich

entſchließen , jenen Vorſatz zu brechen , obſchon ich aus

den wider meinen Antrag vielſeitig erklungenen Ein —

wendungen die Ueberzeugung ſchoͤpfen muß , daß das

damals ins klarſte Licht Geſetzte von den hochverehr⸗
ten Rednern ſich keineswegs gegenwaͤrtig gehalten wurde .

Bey jeder Einwendung , die ich vernahm , haͤtte ich

entgegnen koͤnnen : auf dieſer oder jener Seite der Ver —

handlungen von 1819 oder 1820 , zumal vom letztge⸗
nannten Jahre , theils in meinen Berichtserſtattungen ,

theilg in den måhrend Der Digcuffionen gehalienen Borz

trágen , fteýt die Widerlegung , die Berichtigung , die

Begriffsbeſtimmung , die zur Hebung des Mißverſtaͤnd⸗

niſſes hinreichende Erlaͤuterung . Doch will ich, wenig —

ſtens ſo viel einige der auffallenderen Einwendungen
es noͤthig machen , oder in ſo fern dieſelben mich na —ͤ

her zur Selbſtvertheidigung auffordern , mir eine be —

ſtimmtere Zuruͤckverweiſung erlauben .

Zuvoͤrderſt muß ich jedoch den Herrn Regierungs —

commiſſaͤr daruͤber beruhigen , daß ich — wie er mir

vorwirft — als Kriterium der Gegenſtaͤnde des oͤffent—

lichen Rechts , den allgemeinen Willen des

Volks ſoll angegeben haben . So habe ich nicht
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geſagt . Ich ſagte , was dem oͤffentlichen Rechte ange⸗

hoͤrt , beruht auf dem Geſammtwillen , d. h. dem

Staatswillen , deſſen Organ allein die geſetz - —

maͤßige Staatsgewalt iſt . Ohne hier weiter zu

unterſuchen , wie dieſe Staatsgewalt organiſtrt ſeyn
muͤſſe , um ein lauteres Organ des Staatswillens zu

ſeyn , beſchraͤnke ich mich auf die wiederholte Behaup⸗

tung , daß , was die Staatsgewalt geſetzgebend verfuͤgt,
von derſelben Gewalt auch mag widerrufen werden ,

d. H. daf dag dffentliche Redt , alfo auch +alle einzel :

nen Befugniſſe und Laſten , welche , und in ſo fern ſie
dem oͤffenthichen Recht angehoͤren , von der ſtets

freyen Beſtimmung desjenigen Willens abhaͤngen , wel⸗

cher die alleinige Quelle und Baſis ihres Beſtehens iſt .

Ein anderer Vorwurf deſſelben Herrn Regierungs —
commiſſaͤrs betraf meine Anſicht von den einzelnen

frohndpflichtigen Familien , daß naͤmlich mein

Gleichniß von der frohndpflichtigen Gemeinde , aus

welcher einzelne Familien ſich die Frohndfreyheit erkauft

haͤtten , darum nicht paſſe , weil ſolches vereinzelte Los —

kaufen durchs Geſetz nicht erlaubt werde , ſo lang die

Frohnden nicht fuͤr jedes einzelne Haupt ein beſtimmtes

Maaß erhalten . Ich antworte darauf , daß es zu mei —

nem Zweck genuͤgte , den Fall idealiſch aufzuſtellen ,
und daß der Umſtand , daß das Geſetz das einzelne Los —

kaufen verbiete , oder daß die Frohndpflicht noch kein

beſtimmtes Maaß fuͤr die einzelnen Haͤupter habe , die

ide ale Wahrheit meines Gleichniſſes , und der

— gezogenen Folgerung nicht im mindeſten auf —
ebe .

FO gehe úber zu den G achgrinden
Es fol , nach der Mnficht des Herrn Redners der

Regierung ſchon darum nicht moͤglich ſeyn , einen Erfolg
von anzuſtellenden Unterſuchungen uͤber die Qualitaͤt der

einzelnen Herrenfrohnden zu erhalten , weil oft gange
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Maſſen von Menſchen , ganze Bezirkseinwoh —
nerſchaften in Maſſe der Frohndpflicht urkundlich
unterworfen ſeyen . Ich erwiedere : Ueberall da , wo

wirklich eine ganze Maſſe von Einwohnern ſolcher
Froͤhndpflicht unterliegt , ohne Unterſchied , ob daruͤber

Urkunden vorliegen oder nicht , iſt ohne weitere Unter —

ſuchung klar , daß dieſe Frohnd dem oͤffentlhichen Recht
oder Unrecht , und nicht dem Privatrecht , angehoͤ —
ren . Denn die Einwohnerſchaft eines ganzen Bezirks

macht keine juriſtiſche Geſammtperſoͤnlichkeit aus , welche

da ſich rechtskraͤſtig durch Vertrag verbinden koͤnnte ,

fondern blog eine Summe , einen Haufen von Men -

ſchen , welchen eine Verbindlichkeit zu perſoͤnlichen Lei —

ſtungen nicht anders aufgelegt werden konnte , als

entweder durch bloße Gewalt — etwa von dem Zwing⸗
herrn der Gegend in dem Bereich ſeines Arms — oder

von dem Geſetz ; in beiden Faͤllen alſo nur vermoͤge

oͤffentlichen Rechts oder Unrechts .

Ganz unrichtig iſt ferner die Anſicht , daß die nmicht

frohndbaren Bezirke und Claſſen mit Unrecht auch

zum Mittragen an dem Entſchaͤdigungsbetrag fuͤr
die aufgehobenen Frohnden angehalten werden . Denn

einmal wollen ſie es ja ; die zweyte Kammer hat es

ausgeſprochen ; ſie bitten ſogar um ein Geſetz , welches

ihnen erlaube , ſolche Beytraͤge zu leiſten , weil ſie naͤm⸗

lich lieber zahlen wollen , als ein anerkanntes Unrecht

laͤnger forterhalten , weil ſie die Gleichheit der Be -

laſtung , die Wiederherſtellung des wahren Rechtszuſtan —
des hoͤher ſchaͤtzen, als eine Steuerbefreyung .

Ich komme nun auf die Einwendungen der beiden

andern Redner .

Es iſt die Beſorgniß erhoben worden , daß eine

Abſchaffung der Frohnden das Landvolk unruhig machen

werde , wie denn bereits das Vorhaben der Regierung ,
die alten Abgaben abzufdhaffen , bey pielen Bruen ein
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Widerſtreben , auch gegen die einſtweilige Fortbezahlung

erregt habe . — Dieſe Beſorgniß hat mich an das alte

Sprichwort erinnert , welches ich gerne fuͤr gaͤnzlich vera

altet gehalten haͤtte : „rustica gens optima flens , pes -

sima ridens . “ Hat doch die Aufhebung der Leibeigenſchafts⸗

laſten keine Unruhen hervorgebracht , warum ſollte es jene
der Frohnden thun ?

Wenn derſelbe geehrte Redner keinen Unterſchied

zwiſchen Abgaben und Dienſten — alſo zwiſchen

Frohnden und Guͤlten — erkennen , daher beide gleich⸗

maͤßig dem Privatrecht unterwerfen will , ſo behaupte ich

dagegen , daß der Unterſchied klar ſey , wie der Tag .

Allerdings koͤnnen auch Dienſte privatrechtlich

werden , aber dann folgen dleſelben auch in allen ihren

Beſtimmungen , namentlich in den Regeln der Ver —

erbung , dem Privatrechte . Es wird z. B .—und dief

ift eben der Charafter der walzenden Frohnden — von

den privatrechtlichen Erben des pflichtigen Grundes genau

dieſelbe Laſt getragen , wie der Vorfahrer hatte , und

vom Kaͤufer dieſelbe , wie vom Verkaͤufer . Nicht alſo

bey den Frohnden . Hier moͤgenzwoͤlf Soͤhne oder Erben

eines Vaters , unter welche dennoch alleg Privat :

rechtliche vertheilt wird , jeder zu einer unver —

theilten Frehndpflicht angehalten werden . Sie tra —

gen zuſammen zwoͤlfmal mehr , als der Vater trug ;

wogegen die Frohndpflicht des kinderlos , oder nur

mit Hinterlaſſung von Toͤchtern , verſtorbenen erliſcht ,

alſo nicht auf ſeine privatrechtlichen Erben uͤbergeht . Rechte

und Schuldigkeiten , welche auf dieſe Art vererbt ,
oder vielmehr gar nicht vererbt , ſondern auf jeden
Gebornen perfoͤnlhich gelegt , nicht von einem be —

ſtimmten Grund , gleich einer Schuld oder Hypo —
thek , ſondern von einem Bezurk oder Bann abhaͤn —

gig gemacht werden , koͤnnen nicht privatrechtlich nach

ihrem Urſprung ſeyn ; es iſt kein privatrechtlicher Titel
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gedenkbar , der ſie ins Leben gerufen haͤtte , nur
dag Gefeg fonnte eg ,

Auch ift es febr unrichtig , zu fagen , fic iber

nåâbmen ja die Laft freywillig , weil fie in dem Bann
oder auf dem Grunde mwilfüprlidh verblieben , dem

folhe Laft anflebe . Denn ob man ihnen auch das
flebile beneficium der Auswanderung lafe , cb auh im
weiten Amerika voch ungebaute Gtreden liegen , an die
man fie verweifen Éónne ; fo find Taufende niht ecin -
mal im Stande , Dahin zu gelangen ; fie find durch
Mittellofigfeit an die Heimath gebunden , welche die

Natur und die Geburt ihnen anmwieg , und , von mwek

cher. getrennt gu werden , får fie fo viel måáre , alg

Untergang . Nikt mehr freymwilig wohnen fie alfo in
dem frohndbaren Bezirk , als der Schiffbruͤchige frey —
willig an das Ufer ſchwimmt , welches ihn vom Waſſer —
tod rettet . Mit gleichem Grunde koͤnnte man zu
ihm ſagen , wenn man nach dem Strandrecht ihn
zum Sklaven machte : du biſt ja freywillig an dieſe
Kuͤſte geſchwommen , wo einmal dieſe Laſt beſteht , du

haſt ſie alſo freywillig uͤbernommen !

In ſolchen Dingen iſts nun allerdings vergoͤnnt ,
die Stimme der ewigen Vernunft , des ewigen
Rechts zu hoͤren . Ohne Anmaßung einer den Men —

ſchen niemals erreichbaren Vollendung moͤgen wir doch

mit Ueberzeugung annehmen , daß heut zu Tage uͤber

die Weſenheit des buͤrgerlichen Vereins , uͤber Rechte
und Schuldigkeiten eines Staatsbuͤrgers klare und evi —

dente Principien erkannt ſind , und allerdings moͤgen
wir als Repraͤſentanten der ewigen Vernunft diejenigen
Edlen und Weiſen erkennen , welche zuerſt ſolche Leuchte
erhoben , und in ihrem hellen Geiſt , in ihrem großen
Gemuͤth die Bahn und den Antrieb zur Zerbrechung
der Sklavenketten gefunden . Es ift heute das Zeital —

ter der erleuchteten Geſetzgebung und des klar

a
a.
a
a
a

a

a
O
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angefchauten Rechtes , In einer ſolchen Zeit duͤrfen

wir nicht nur , ſondern wir ſollen und muͤſſen die

moͤglichſte Verbeſſerung des buͤrgerlichen Zu⸗

ſtandes durch Abſchaffung der als Unrecht erkannten

Einſetzungen einer barbariſchen Zeit zu bewirken ſuchen ,
und unverantwortliche Kleinmuͤthigkeit waͤre es , aus

uͤbertriebenem Mißtrauen in die Erkenntniß , welche die

Frucht der vorangeſchrittenen Wiſſenſchaft iſt , uns ſol⸗

cher heilſamen und als Rechtsnothwendigkeit ſich dar —

ſtellenden Reformen zu enthalten .

Mit nichten werden durch ſolche nach Verbeſſe⸗

rung ſtrebende Prineipien Revolutionen befoͤrdert .

Im Gegentheil bringt nur das Wiederſtreben ge —

gen den Zeitgeiſt , das hartnaͤckige Feſthalten an den

aus finſtern Jahrhunderten herſtammenden Einſetzungen

ſolche Revolutionen hervor . Wohl , wenn mit den bar⸗

bariſchen Einſetzungen auch die Finſterniß , welche

ſie erzeugte , kann feſtgehalten werden , mag es ange⸗

hen . In Indien wo dem Geiſt kein Fortſchrelten er—⸗

laubt iſt , mag auch das Verderbniß der buͤrgerlichen

Geſellſchaft , die Niederdruͤckung der Parias noh Fahr -

hunderte oder Jahrtauſende lang fortbeſtehn . Nicht at -

ſo bey uns ; die Wiſſenſchaft hat ung aufgeflårt , der

Geiſt uuſerer Voͤlker iſt vorangeſchritten ; er hat das

Unrecht erkannt , das in unſern ererbten Inſtitutionen

herrſcht . Solche Voͤlker ford ern die Verbeſſerung

ihres Zuſtandes , und Widerſtand gegen ſo gerechte For

derung erzeugt Gefahr eines gewaltſamen Ausbruchs .

Aber man wil dem Fortihreiten zum Beſſern eine

heilfame Beſchraͤnkung fetzen . Man will vor Uebertrei —

bung warnen . Doch wie ? — Die beiden Redner ſtel —

len dafuͤr ganz entgegengeſetzte Principien auf .

Der Eine meint , man ſolle nur ſchrittweiſe eines

nach dem andern thun ; der andere verwirft jede theil —

weiſe Abſchaffung als ein Unrecht , und will nur eine
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ganz allgemeine zulaͤßig finden . Zwiſchen dieſen
beiden entgegengeſetzten Syſtemen iſt kein rettender
Durchgang moͤglich. Die Hoffnung des Vaterlands freun⸗
des muß nothwendig an einer oder der andern Klippe foei -
tern . Offenbar find beide Principien falſch , und kein
anderes ſoll aufgeſtellt werden als das ohne Verzug und
Widerſtreben ſo viel Unrecht abzuſchaffen , als man
nach dem Maaß der Erkenntniß und der Kraft jeweils
vermag . Ja , ich moͤchte die Beſchraͤnkung nach der
Kraft ſogar weglaſſen , und unbedingt die Abſchaffung
aller als Unrecht erkannten Einſetzungen fordern ; weil
die Kraft zum Rechtthun wohl niemals ermangeln kann ,
und weil es uͤberall abgeſchmackt iſt , eine Laſt , welche
bisher von z. B . 10,000 Buͤrgern getragen wurde ,
fuͤr unerſchwinglich zu balten , wenn ſie auf die Ge —
ſammtheit ſollte vertheilt werden .

Was hilft es , mit Kunſt und Scharfſtun Moͤg —
lich keiten aufzuſtellen , wie etwa einige Herrnfrohn —
den privatrechtlich moͤchten entſtanden ſeyn , oder auch
einige wirkliche Beyſpiele davon in der Geſchichte auf —
zufinden ? Da , wo ſolches Statt fand und erſcheint ,
d, b. bewiefen vorliegt , da mag dag Privatrecht walten s
aber ſolche einzelne Beyſpiele heben die Kraft der Regel , die
aus der allgemeinen Geſchichte , oder aus der Natur jener La⸗
ſten geſchoͤpften Vermuthungen oder Begriffe , und die da —
aus fließenden Rechtsanſpruͤche aller uͤbrigen Belaſteten
nicht auf . Der Umſtand , daß einige Herren bey Vergebung
ihres Grundes ſich Frohnden oder Zehnten ausbedungen ,
aber dabey uunterlaſſen haben , ſolchen Vorbehalt urkund⸗
lich feſtzuſetzen , kann allen uͤbrigen , welche blos durch
das Geſetz oder die Gewalt in die Dienſtbarkelt ka —
men , nicht nachtheilig ſeyn . Jene Herren moͤgen ſichs
ſelbſt zuſchreiben , daß ſie gerade ſolche Leiſtungen
ſich ausbedungen , welche ſonſt ſchon vermoͤge Geſe⸗
tzes von vielen andern zu entrichten ſind , und daß
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fie gleichwohl fuͤr keine Beweismittel der privat —

rechtlichen Schuldigkeit ihrer Pflichtigen ſorgten . Sie

haben ſich alſo freywillig mit dem allgemeinen Geſetz

begnuͤgt , in die Claſſe der Frohndherrn ſchlechtweg ge —

ſtellt , und theilen alle Gunſt und Ungunſt der rein ver⸗

moͤge oͤffentlichen Rechts Berechtigten . Es mag ſeyn ,

daß viele Zehnten durch Vorbehalt beym Verkauf eines

Grundes errichtet worden ſind . Weil aber die allge —

meine Natur dieſer Laſt , und ihr in der Geſchichte
erſichtlicher Urſprung im Allgemeinen ſie auf das

oͤffentliche Recht , auf Geſetz oder Gewalt zuruͤckfuͤhrt,

ſo theilen auch jene Privatzehnten dieſelbe Natur , ſo

lang ſie nicht als privatrechtlich durch genuͤ—

gende Beweismittel ſich darſtellen . Auch gibt es

Rechte , und dieſes iſt namentlich bey den meiſten per⸗

ſoͤnlichen Herrnfrohnden der Fall , die , ſo wie ſie
wirklich beſtehen oder beſtanden , d. h. mit

dieſen Eigenſchaften , Erwerbs - und BVererbungs —

regeln u. ſ. f. unmoͤglich auf privatrechtlichem Wege

gültig entfiehen fonnten , umd daher nothwendig auf

òffentlichem Recht , — oder auf gar feinem Rehte —

beruhen .
Durhaug alle Cinmendungen , welche die verehr :

ten Redner gegen die Abſchaffung der Herrnfrohnden

vorgebracht haben , ſtreiten eben ſo gut gegen die Ab —

ſchaffung der Leibeigenſchaft im ſtrengen Sinne , und

ihrer Laſten . ( Der Redner fuͤhrt dieſes in Beyſpielen

aus ) . Wer ihretwillen die Abſchaffung der Herrnfrohn
den verwirft , bricht auch den Stab uͤber jene edlen

Geſetze , durch welche ſchon Karl Frie drich die Lie —

be der Zeitgenoſſen und die Verehrung der Nachwelt

erworben , und deren Vervollſtaͤndigung im Jahr 1820 den

Beyfall beider Kammern und die Lobpreiſung der Nation

erhalten hat . Genug ! es giebt keinen Vergleich , keinen Mit —

telweg zwiſchen ſtarr hiſſt or iſchem und rein vern uͤnf—
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tigem Redt , uud der Kriege der zwifhen beiden fih
erhoben , fann niht anders fich enden , alg mit
dem volfiåndigen Giecg deg einen oder deg andern .

Auch ſcheint wohl niht zweifelhaft , wohin der Sieg
fih wenden merde : aber Ruhm wird nur bey denjeni - ,
gen feyn , welhe mwillig fich auf die Seite deg ewigen
Rechts gefhlagen , und niht durch vergeblichen Wider -

fiand feinen Triumph werden - verzögert haben .

Se , Durhlauht , der Herr Får v. Limen -

tein : Mit den Anſichten des verehrlichen Redners

vor mir kann ich mich nicht einverſtanden erklaͤren .

Die Gruͤnde , weßhalb ich glaube , daß die perſoͤnlichen
Herrnfrohnden nicht ohne gehoͤrige Entſchaͤdigung abge —
lögt werden koͤnnen, ſind ſchon von mehreren Rednern

dieſer Kammer ſo umfaſſend und ausfuͤhrlich eroͤrtert

worden , daß es uͤberfluͤſſig ſeyn wuͤrde , noch etwas

weiteres in dieſer Beziehung hinzuzufuͤgen .
Die Geſchichte muß — wie fruͤher bemerkt wur —⸗

de — auch hier unſere treueſte und ſicherſte Lehrmei —
ſterin ſeyn ; denn aus ihr geht hervor , daß Frohnden
von den Frohndpflichtigen gegen Einraͤumung von ge —

wiſſen Vortheilen uͤbernommen wurden , die ihnen ihre
Herrn oder Frohndberechtigten in fruͤhern Zeiten ge —

ſtatteten ; folglich beruhte die Frohndpflicht auf Ver —

traͤgen , die nicht einſeitig aufgehoben , und noch weni —

ger ohne alle Entſchaͤdigung abgeſchafft werden koͤnnen .

Aber auch jener Aeuſſerung eines verehrten Mit -

glieds dieſer Kammer : daß wenn man alles bisher Be⸗

ſtandene nach Willkuͤhr aufheben , und nach Gefallen
ber dag Privateigenthum deg Einzelnen fohalten und

walten fónne , dief der erte Weg zu Revolutionen fey ,
mug ih von ganzem Herzen beppiichten , und idh will

mich gegen diefe Marime auf alle Art und Weife hier -
mit im Allgemeinen verwahrt haben ,
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Da uͤbrigens meine Stellung in dem vorliegenden

Falle mir verbietet , mich weiter auf die in Frage ſte —

hende Discuſſton einzulaſſen , indem ich meine Anſichten

uͤber die im Jahre 1820 der Kammer vorgelegten Ge —

ſetzentwuͤrfe uͤber Abſchaffung der Leibeigenſchaftslaſten
und Abloͤſung der Grundguͤlten , Zinſen und Dritttheils —
pflichtigkeit , ſo wie der Herrnfrohnden in der ſiebenten ,
achten und neunten Sitzung jenes Jahrs ausgeſprochen
habe , und mich — in Folge derſelben — veranlaßt

ſah , eine Wahrung meiner Rechte deßhalb zu Proto -
koll zu geben ; ſo muß ich mich , da die in Frage ſte —

henden perſoͤnlichen Herrenfrohnden ganz connex mit je —
nen Abloͤſungsgeſetzen ſind , auch hier wieder auf je —

ne Verwahrung beziehen , und namentlich auf meine

Eingabe deghalb an Ge Kinigliche Hoheit , den Grof -

þerzog , vom 24 . July 1820 verweifen , welhe fih in

den Verhandlungen der Kammer von jenem Jahr © .

133 — 136 aufgezeichnet findet .

$ n Uebereintimmung mit meiner damaligen Ers

klaͤrung muß ich ſonach wuͤnſchen , daß es mir vergónnt

ſey , auch dießmal wieder nicht ſtimmen , ſondern mein

Votum bey der Abſtimmung uͤber die perſoͤnlichen Her —

renfrohnden ſuſpendiren zu duͤrfen .

Frhr . v. Falkenſtein : Aus allen bisherigen

Verhandlungen uͤber die Herrenfrohnden iſt mir klar

geworden , daß die Behauptungen uͤber ihren Urſprung

groͤßtentheils auf Vermuthungen , auf bloßen Hypothe —
ſen beruhen . Wie man aber mit Recht auf ſolche
ſchwankende Syſteme gewiſſe Regeln zur Abſchaffung
der fraglichen Dienſtpflichten gruͤnden kann , vermag ich
nicht einzuſehen .

So viel iſt nun einmal gewiß , daß die Herren —

frohnden durch gerechte Erwerbstitel der Einzelnen , und

durch den Beſitzſtand eine reine privatrechtliche Natur
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angenommen haben , und in dieſer Eigenſchaft ſtehen
fe , jedoch mit der feſtgeſetzten Ablosbarkeit , unter dem

Schutze unſerer bisherigen Geſetze und der Conſtitu⸗
tion .

Wenn die Herrnfrohnden laͤſtig ſind , ſo ſind ſie
es nicht allein fuͤr den Pflichtigen , ſondern eben ſo
auch fuͤr den Berechtigten . Abgeſehen davon , daß in
der Art der Leiſtung derſelben und bey dem Umſtande ,
daß oͤfters mehr dafuͤr gegeben wird , als ſie werth

ſind , wenig Vortheil fuͤr den Berechtigten herauskoͤmmt ,
ſo hat man dieſelben nun einmal in ein ſo uͤberaus

gehaͤſſiges Licht zu ſtellen geſucht , daß dadurch der

Beſitz dieſen Dienſtpflichten hoͤchſt unangenehm , und die

Vertheidigung ſolcher Eigenthumsrechte eine herbe Pflicht
geworden iſt .

Haͤtte man daher nun den Vortheil der Berech —
tigten und der Pflichtigen im Auge , ſo muͤßte eine

Aufhebung dieſer Frohnden gegen Entſchaͤdigung aus

Staatsmitteln unter ſolchen Umſtaͤnden fuͤr beide Thei —
le ſehr erwuͤnſcht ſeyn , und die Erſteren koͤnnten ſich
wohl auch dabey das Opfer gefallen laſſen , ſelbſt mit

an ihrer Entſchaͤdigungsquote beyzutragen . — Allein

hoͤchſt ungerecht und unbillig waͤre es , auf dieſe Weiſe
einerſeits die Laſt der Steuerpflichtigen zu vermehren ,
und andererſeits den groͤßten Theil der Staatsbuͤrger
in einen Verband , und zu einer Laſt beyzuziehen , wo -

zu ſie niemals eine rechtliche Verpflichtung hatten .
Den beſten und gerechteſten Weg , die Herrnfrohn —

den abzuſchaffen , hat uns die Conſtitution und das

darauf gegruͤndete Geſetz vom Jahr 1820 vorgezeich —
net . Weiter zu gehen , halte ich weder fuͤr thunlich
noch gerecht , und darum kann ich mich auch mit den

angetragenen Vorbereitungsmaaßregeln , beſonders in ſo
fern ſie koſtſpielig ſind , nicht vereinigen , und ſtimme
daher fuͤr den Commiſſtonsantrag .
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en Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg ; ai
m Der Herr Hofrath v. Rotte ” behauptet , nicht gefagt ji
u⸗ zu haben „ Wille des Volks, “ ſondern „ Wille des

Staats . “ Wenn demſo iſt , ſo ceſſirt meine erſte Be -

ſie merkung .
ſo Den Wunſch des Herrn geh . Hofraths Zach a⸗ |
in riaͤ werde ich zur Kenntniß der Regierung bringen ; piii
e, fie wird gerne entgegen fommen , und die- nõthigen IN
th Recherchen bis zum fånftigen Landtag anfellen . | [i
t , u
is Zachariaͤ : So ungern ich auch uͤber den vor —
er liegenden Gegenſtand der Berathung ein zweytesmal —90—
ie um das Wort bitte , ſo ſind doch von dem verehrten
ht Mitgliede , welches guert in der Sache gefprochen Hat , 9

einige Aeußerungen gefallen , die ih niht ohne Ant : KERANI
h⸗ wort laſſen kann . 94

1e Ich hatte die zu eroͤrternde Hauptfrage zuvoͤrderſt iii

is aus dem Standpuncte der Staatsklugheit betrachtet , ij
i⸗ ob ich wohl vielleicht beſſer von einem NRothrechte —
ch geſprochen haͤtte. Ich hatte dabey des Einfluſſes er —

it waͤhnt, den das Schwanken in der Geſetzgebung auf
1

n den Landmann haben fónne , Man bhat geglaubt , dag jfe ih das bekannte Sprůdhwort : Rustica gens , optima 1
1, flens etc . im Auge gehabt habe . Mber fern fep von mir |
w dieſer Verdacht . Yh bin felbft ein Landmann . Fh 1

4 ehre dieſen Stand ; er iſt ehrwuͤrdig ; er naͤhrt und 9
kleidet uns alle . Aber zur Ehre des Landmanns ſagte I

1- ih eg , Dag er dDurh das Schwanken in der die
$ Flohuden und Abgaben betreffenden Geſetzgebung am
Jz eren an feiner Schuldigkeit irre gemacht werde .
h Denn Ules , wag ipn umgibt , if ewig unveraͤn —⸗ —9
n derlich. i

ii
o Jedes Jahr kehrt der Fruͤhling , kehrt der Som — AN
e mer wieder . Fom wird eine Regierung verdåchtig , die —90

heute das , morgen etwas Anderes will und verlangt . [i
Prorofpile det i , Kammer -ge BI . 4 ai
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Xh wil niht auf die fo - tweitlåufige Frage ein -

gehn : Ob und mwiefern eS rathfam fey , im Gtáate

ploͤtztiche und durchgreifende Neuerungen zu machen ?

Aber ich wuͤrde mißverſtanden worden ſeyn , wenn man

mir die Meinung beylegte , als ob die Vergangenheit
uͤberall nicht vor den Richterſtuhl der Gegenwart ge —

hoͤrte. Nur ſo ſollte meiner Meinung nach die Frage

nicht geſtellt werden : ob ein geſetzlich beſtehendes Rechts —

verhaͤltniß ſeinem Ur ſprunge nach rechtsguͤltig ſey ,
oder niht ? Zwar if derim Cemmiſſionsberichte ( 5. . )

aufgeſtellten Alternative ein drittes Recht , das ewlge

Recht , das Recht der Vernunft , entgegengeſetzt wor —

ten . Aber ſeit Jahrtauſenden lógt man an der Fra -

ge : Was it Wahrheit ? Wer mådhte fih zu behaup =
ten getrauen , Daf feine Gtimme die Deg ewigen Rech -
teg fey ? ú

Der verehrte Redner fcheit die unentgeltliche

Aufhebung der perſoͤnlichen Herrenfrohnden hauptſaͤch—
lich auf folgende zwey Rechtsgruͤnde zu bauen . 1) Dieſe

Frohndpflichtigkeit iſt eine Art von Leibeigenſchaft ;

2) Wenn auch durch die Maaßregel der Geſammtheit
eine neue Laſt auferlegt wird , ſo haben doch dlejeni —

gen ſich fuͤr die Uebernehmung der Laſt erklaͤrt , welche
im Namen des Volkes zu ſprechen berechtiget ſind .

Allein das , was fuͤr den erſteren Grund an —

gefuͤhrt wurde , ſchien mir ſo weit zu gehn , daß alle

Verbindlichkeiten , welche das Geſetz auflegt , als Leib -

eigenſchaftslaſten zu betrachten ſeyn wuͤrden . Denn alle

dieſe Verbindlichkeiten uͤbernimmt der , welcher ſich im

Lande aufhaͤlt .
Der letzte re Grund beruht , ſo ungern ich auch

dieſe Saite beruͤhre , auf der falſchen Vorausſetzung ,

daß man das Verhaͤltniß zwiſchen dem Volke und der

zweyten Kammer nach der Rechtsregel beurtheilen koͤn⸗

ne : Mandaus et mandatarius hahentur pro una persona !
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Ich erlaube mir hier noch eine angefochtene Stelle

des Commiſſtionsberichts zu erlaͤutern . Vielleicht trifft

mich das Wort des Dichters : Obscurus ſßo , dum bre -

vis esse laboro . Mber den Tadel der Un folgerichtig —
feit glaube ich nicht zu verdienen , wenn ich das Ge -

ſetz wegen der alten Abgaben billige , und gleichwohl
nicht den Grundſatz diefeg Cefezes auf den vorliegen -
den Fall anwende . Ich billige jenes Geſetz deswegen ,
weil es dem Theile des Landes Gewinn bringt , den

das Geſetz wegen der Bezirksſchulden in Verluſt ſetzt ,
weil eg alfo die durch dag eine Gefeg gefòrte Gleich -
heit herſtellt .

Schließlich wiederhole ich die fruͤher gethane Fra —

ge . Meine Motion wårde nicht eine borlánfige Un -

terfitchung , foudern die Aufhebung der gedachten
Herrnfrohnden , zum Gegentande haben .

Grir . v. Weffenberg : Meines Erachtens gibteg feine

Magaßregel , die demPrivatvortheile der Berechtigten
zu Herrenfrohnden entſprechender waͤre, als die Aufhebung

ſaͤmmtlicher Herrenfrohnden gegen Entſchaͤdigung aus der

Staatskaſſe . Kaͤme daher blos der Privatvortheil Der

Berechtigten in Betracht ; ſo koͤnnte ich ihnen nichts
beſſeres rathen , als aus allen Kraͤften auf die baldige

Ausfuͤhrung dieſer Maaßregel zu dringen . Allein es

verdient hier nicht blos das Intereſſe der Berechtigten ,
und auch niht das der Pflichtigen allein Erwaͤgung ,
ſondern es fragt ſich vor Allem : ob es mit der Ge —

rechtigkelt vereinbarlich ſey , die Aufhebung der ſaͤmmt⸗

lichen Herrenfrohnden auf Koſten der Geſammtheit ,
mithin ſehr Vieler , die bisher bey der Sache gar nicht ,
weder als Berechtigte , noch als Pflichtige betheiligt
waren , zu bewerkſtelligen . Durch Alles , was daruͤber

ſchriftlich und mündlich , obgleich mit vielem Scharf⸗
ſinne , geſagt worden , habe ich mich nicht uͤberzeu —
gen koͤnnen, daß ſich dieß mit der Gerechtigkeit ver⸗

4 ”



———7 aer, meae negeya - Gi

5 Protofolle der Erfien Kammer :

cinbaren lafe . Der Nere Hofrath v. Rotte hat

awar den Zuftand derjenigen , die biéher nicht frohnd -
pflichtig waren , ein Privilegium genannt . Aber

cin ſolches Éöunte nur dann Statt finden , wenn er -

wieſen waͤre, daß die Frohndpflichtigkeit eine allgemei⸗ —
ne Staatslaſt ſey , zu deren Tragung jeder Staatsbuͤr —⸗

ger verbunden waͤre . Dann waͤre die Befreyung von
der Frohndpflicht allerdings ein Privilegium , das ſich

zur Aufhebung eignen wuͤrde . Aber ſo lange nicht er —

wieſen iſt , daß die Frohndpflicht eine allgemeine Granate

laſt ſey , kann auch von einem Privilegium hier nicht
die Rede ſeyn . Uebrigens ſtimme ich ganz der Anſicht
des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ in Hinſicht derjeni —
gen Frohnden bey , die auf einzelnen erbpflichti —
gen Familien haften , und ich moͤchte darauf an -

tragen , daß die von der zweyten Kammer beſchloſſene
Bitte auf die Unterſuchung ſolcher Herrenfrohnden und

ſofort auf die Uebernahme ihrer Entſchaͤdigung auf
die Staatskaſſe beſchraͤnkt werde . Denn ſolche Her —
renfrohnden ſind als wahre Ausfluͤſſe der Leibeigen —
ſchaft anzuſehen , und ich ſehe keinen Grund , warum

ſie nicht ebenſo aufgehoben werden ſollten , wie das

Geſetz vom Jahr 1820 es in Hinſicht aller Leibeigen —
ſchaftsgefaͤlle anordnet .

Frhr . v. Zyllnhardt : Ohne den vielſeitigen
und erſchoͤpfenden Eroͤrterungen , welche dieſem Gegens
ſtand bey wiederholten Veranlaſſungen gewidmet wor —

den ſind , im Allgemeinen etwas beyfuͤgen , und ohne

etwas Neues fagen zu molen , erlaube ich mir nur

wenige Bemerkungen , um mein Votum bey der Mb -

ſtimmung zu motiviren .

Die erſte : Waͤren die Leiſtungen , von denen hier
die Rede iſt , ſchon entſchiedenes Unrecht , ſo koͤnnte es

auf eine Unterſuchung ihrer Quantitaͤt oder Qualitaͤt ,
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wie fie in dem Antrage der zweyten Kammer verlangt
wird , nicht weiter ankommen . Wird aber auf ihre

Quantitaͤt Ruͤckſicht genommen , ſo iſt es wohl unbe —

zweifelt , daß die Geldabgaben , deren Verminderung

der Gegenſtand des allgemeinen Wunſches iſt , und

welche ſchon durch die Uebernahme der Bezirksſchulden
und Abſchaffung der alten Abgaben , wahrſcheinlich ſehr
bedeutend werden erhoͤht werden , eine betraͤchtliche Ver —

mehrung erfahren wuͤrden . — Die fwepte : der G. TI

unſerer Verfaſſungsurkunde ſetzt die Abloͤſung feſt ,
und bep einer andern Gelegenheit wurden die Gefah —
ren entgegen gehalten , wohin das leiſeſte Ruͤtteln an

ihrem Inhalt oder Wortlaut , oder auch nur eine Fra —

ge nach dem Grunde einer ihrer Beſtimmungen fuͤhren

wuͤrde . — Die dritte : Ich halte es fuͤr ſehr bedenk —

lich , wenn der naͤchſte Landtag umwirft , oder den Um —

ſturz deſſen vorbereitet , was der unmittelbar voraus :

gegangene gebaut hat . Was uͤbrigens die Berechtig —

ten , wenn fie ſich auf dieſen Standpunct beſchraͤnk —

ten , zu wuͤnſchen haben wuͤrden , haben , meines Be —

duͤnkens , die Frhrn . v. Weſſenberg und v. Fal —⸗
kenſtein richtig bezeichnet .

v. Kettner : Auf die aproximative Berechnung
des jaͤhrlichen Werthanſchlags der Herrnfrohnden durch

den Herrn Staatsraths v. Sens burg zu 100, ood fl .

muß ich eine kurze Bemerkung beyfuͤgen, wodurch die

Herrnfrohnden in einer etwas mildern Geſtalt erſchei⸗

nen , als diejenige iſt , in welcher ſie uns bis dahin

dargeſtellt worden ſind , erſcheinen . Ich getraue mir

Materialien zur einer Berechnung zu liefern , wodurch

der Werth jener Vortheile , welche die Frohndpflichti⸗
gen gegen ihre Frohnden zu genließen haben , mehr als
150,000 ff , fobin 50,000 fi . mebr betrågt , dtg . vër

Anſchlag des Frohndwerths iſt . Um einſtweilen einen
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Vorbegriff , aus welchem die Richtigkeit meiner Behaup⸗
tung entnommen werden kann , zu geben , fuͤhre ich ein

Beyſpiel ganz aus der Naͤhe an .
Die frohndpflichtigen Gemeinden in der Umge⸗

bung des hieſigen Hardwaldes leiſten jaͤhrlich fuͤr den

beplaͤufigen Werth von 6 bis 8000 fl . Frohnden ; ſie
empfangen dagegen aber an Genuͤſſen aus dem Wald

wenigſtens 40,000 fl. , und wuͤrden ſohin der Frohn —
den nicht entbunden ſeyn wollen , wenn auch zugleich
die Vortheile , welche ſich darauf bedingen , aufhoͤren
ſollten .

Wenn uͤbrigens die Behauptung des Herrn Hof —
raths v. Rotteck xꝛichtig waͤre, daß die Staatsge⸗ —
walt nehmen koͤnne , was ſie gegeben hat , ſo koͤnnte ſie
ale laͤſtige Dienſtbarkelten auf einmal niederſchlagen ,
oder wenigſtens Frohnden und Dienſtbarkeiten aufhe⸗
ben , wo ſie ſich wechſelſeitig bedingen . Das Princip
ſcheint mir aber zu gefaͤhrlich , um demſelben huldigen
zu koͤnnen, uͤberhaupt vereinige ich mich mit der Mei -

nung des verehrlichen Redners vor mir .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg ; :
In den Berechnungen uͤber die baare Frohndreluition
ſind die Abgaben an die Froͤhner von dem Werth der

Frohnden ſchon in Abzug gebracht , ſo daß die Redem —

tionsſumme ad 4000 fl. jaͤhrlich als vertragsmaͤßiger
reiner Werth anzuſehen iſt ; indeſſen will ich das Re —

fultat dieſer Frohndredemtions verhandlung nicht alg ganz
zuverlaͤſſige Baſis fuͤr ausgebreitetere Verhandlungen die⸗

fer Art behaupten , fo wenig ih behaupten mit , daf
nicht auch noch fuͤr Abſchaffung der Frohnden ein - Zeit -
punet kommen werde . Fuͤr jetzt mag man fih mit
dem , Sprichwort : Eile mit Weile beruhigen , Man mug `
der Zeit abhorchen , wie die jetzt ſchon zu deckenden

Ausfaͤlle ohne Beſchwerde wirklich gedeckt werden koͤn—

— — — — — uz
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nen . Das iſt der einzige richtige Maaßſtab , wornach

auch noch andere Abgaben und Leiſtungen abgeſchafft
werden koͤnnen .

v. Rotteck Nur auf einige der weiter vorge —

kommenen Einwuͤrfe , welche naͤmlich die auffallendſten

Mißverſtaͤndniſſe darthun , will ich noch in Kuͤrze ant-
worten .

Wenn der Herr Regierungscommiſſaͤr ſagt , daf

die Regierung ſich die Maxime festina lente gewaͤhlt,

und allerdings die allmaͤhlige Abſchaffung der ungerech⸗

ten Laſten vorgenommen habe , ſo frage ich : warum

denn das heftige Widerſtreben gegen eine Bitte der

zweyten Kammer , welche noch gar nichts anders als

blos vorlaͤufige Unterſuchung will ? — Die Un⸗

terſuchung iſt doch wohl keine Uebereilung , und alle

Bedaͤchtlichkeit in weitern Schritten bleibt ja vorbehalten.

Der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ glaubt daß ,

wenn man die Frohnden fuͤr Leibeigenſchafts laſten

erklaͤrt , man auch alle Staatslaſten fuͤr ſolche er —

laͤren koͤnne . Allein dieſes iſt falſch . Wahre Staats⸗

laſten muͤſſen, dem Rechtsgebote gemaͤß, immer nach

dem Geſetze der Gleichheit vertheilt werden , und

in ſolchem Falle erſcheinen ſie rein als geſellſchaft⸗
liche Pflicht und niht atg Knechtſchaft .

Derſelbe Redner hat eine Motion zu Gunſten

vereingelter frohndpflichtiger Familien brevi manı durch

die Retzierungscommiſſion an die hoͤchſte Stele zu brin

gen gedacht . Die Conſtitution und die Geſchaͤft
nung wiſſen nichts von einem widen Wege

T

mag die hohe Regierung von jerm - im Diefent Saate

gefprohenen Wort , wie von irgend einer , audern An —

regung , DEN Anlaß nehmen zur Vorlage einer Teror

nung , oder eines Entwurfes , — aber zur Motion wird
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darum ſolches Wort niht . Uebrigens geſtehe ich ,
daß ich noch immer keinen Rechtsunterſchied wahrneh⸗
me zwiſchen z. B . 20 frohndpflichtigen Familien und
einer Gemeinde und 100 Familien oder der Geſammt⸗
heit : denn ſeitdem die Manumiſſionstaxen ab —
geſchafft ſind , duͤrfen auch die vereinzelten erbpflichti⸗
gen Familien frey anderwaͤrts hinziehen .

Mit Recht hat der Herr Staatsrath v. Zyln —
hardt bemerkt , daß die Bitte um Unterſuchung der
Quantitaͤt der Herrnfrohnden einige Rechts ungewiß⸗
heit andeute , indem , wenn dieſe Frohnden alle Unrecht
ſind , ihre groͤßere oder geringere Menge auf den
Entſchluß der Abſchaffung micht von Einfluß ſeyn duͤrfe.
So edelmuͤthig und großmuͤthig der Hauptbeſchluß oder
die Haupttendenz der zweyten Kammer war , ſo halte
ich doch dieſe gerechte Form als ein Mißtrauen in die
Kraft , Recht zu thun , verrathend fuͤr etwas kleinmuͤthig,
und nimmer wuͤrde ich dazu eingeſtimmt haben . In⸗
deſſen kann dadurch die Beurtheilung der Hauptſache
Feine Aenderung leiden .

Der Herr Landoberjaͤgermeiſter v. Kettner haͤlt
die Lehre , daß die Staatsgewalt alles dasjenige neh⸗
men koͤnne, was ſie allein verliehen , fùr gefaͤhrlich.
Allein mit Unrecht . In repraͤſentativen Staaten wenig⸗
ſtens iſt keine Gefahr . Auf dem Wege der Geſe tz⸗
gebung , und nur von diefem ift die Rede , iſt ' s
faſt pſychologiſch unmoͤglich, daß Unrecht geſchehe ;
denn was alſo verordnet wird , geſchieht nach einem
allgemeinen Princip , welches , wenn es unge⸗
recht iſt , alle Staatsangehoͤrigen , und alſo alle Mit⸗
ſtimmenden mit demſelben Unrecht bedroht . Wer , in -
dem er Geſetze macht , zugleich uͤber oder gegen ſich
ſelbſt verfuͤgt , iſt ein zuverlaͤßiger Stimmfuͤhrer , und
jedenfalls . gålte dann der Gag : volenti nou fit injuria ;
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Endlich hat noch ein von mir hochverehrter Redz

ner ſich gegen mich erklaͤrt . Er kann die Frohnden

nicht als eine Staatslaſt alſo auch ihre Uebernahme

auf die Schultern der Geſammtheit nicht fuͤr gerecht er —

fennen . Ich antworte darauf : Nicht eigentlich die

Frohnden , welche naͤwlich wohl aus dem oͤffentlichen

Rechte ſtammen , aber jetzt nicht mehr dem Staate

geleiſtet werden — ſind eine Staatslaſt , wohl aber

die ihrer Abſchaffung folgende Entſchaͤdigungs —
pflicht . An und fuͤr ſich iſt das Geſchaͤft durch
die Abſchaffung geendet . In dem Begriff der⸗

ſelben liegt keine Entſchaͤdigungspflicht . Aber durch
den 14 . Artikel der deutſchen Bundesacte , welcher ſol —

che Berechtigungen als Privatrechte erklaͤrt und garan —

tirt hat , iſt eine poſitive Schuldigkeit fuͤr unſern Staat

entſtanden , diejenigen , welchen durch die Ausuͤbung ſei⸗
ner geſetzgebenden Gerechtigkeit Nachtheil leiden , zu

entſchaͤdigen ; und dieſe Schuld iſt dennoch eine

Geſammtſchuld , alſo auf die Geſammtheit zu verthei⸗ —
len . Ich fuͤhre hier blos die deutſche Bundesacte an ,

weil dieſe fuͤr uns abſolut bindend iſt , indem ich es

dahin geſtellt ſeyn laſſe , ob auch außer ihr noch
en natuͤrlicher oder poſitiver Titel der Entſchaͤdigungs⸗
pflicht koͤnne geltend gemacht werden .

Uebrigens geſtehe ich , daß , als auch dieſe hoch —

verehrte Stimme ſich gegen mich erhob , und ich alſo

erſah , daß ich durchaus keine Genoſſen meiner An —

ſicht , ſondern lauter Widerſacher in dieſem Saale habe ,
daß fage id , ben folcher Wahrnehmung ein Gefåht ded

Traurigkeit und des Kleinmuths mich uͤberfiel . Richt
als ob ich mich nicht laͤnger zu vertheidigen wuͤßte —
im Gegentheil halte ich meine Gruͤnde fuͤr unwi —

derlegt und unwiderlegbar , und alle Cinwendungen da —

gegen auf bloßem Mißverſtaͤndniß beruhend , — aber ich
habe die Luſt zur Vertheidigung verloren , und lege
betrübt die Waffen nieder ,
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Frhr . v . Tuͤrkheim : Es iſt eine gewoͤhnliche
Selbſttaͤuſchung , daß man bey der Vertheidigung von

Anſichten , fuͤr welche man ſehr eingenommen iſt , es

nicht bemerkt , wenn man ſich im Zirkel hefumdreht .

Zu dieſer Erinnerung geben mir die wiederholten Aeuſ —
ſerungen des Redners vor mir , uͤber die Unmoͤglich —
keit privatrechtlicher Entſtehung der ſogenannten per —

ſoͤnlichen Herrnfrohnden , Veranlaſſung ; ich will aber

daruͤber nichts weiters ſagen , da Diseuſſionen in die —

ſer hohen Verſammlung nicht zur klaren Ausſcheidung
und erſchoͤpfenden Verfolgung einer Reihenfolge pole —
miſcher Bemerkungen und Gegenbemerkungen geeignet

ſind , und weil zumal der Streit uͤber hiſtoriſche An —

ſichten hier nicht geſchlichtet werden kann . Man —

chen iſt freylich die Geſchichte nur eine dienſtbare Magd

fuͤr ihre Syſteme , — hier moͤgen unbefangene Kenner

entſcheiden .
Nur mit ein paar Worten antworte ich auf zwey

Bemerkungen , welche mir neu vorgekommen ſind . Es —

wurde zur Rechtfertigung einer gegen die Berechtigten

aufzuſtellenden Praͤſumtion bey ver flar vorliegenden

Unmoͤglichkeit des Beweiſes geſagt : Warum haben ſie
die Urkunde der Erwerbung nicht beſſer aufbewahrt ?
Mit Umgehung deſſen , was hierüber aus allgemeinen

Rechtsgrundſaͤtzen erwiedert werden kann , und ſchon

oft geſagt worden iſt , ſetze ich eben ſo ernſthaft , als

es mit dieſer Frage gemeint ſeyn konnte , eine andere

entgegen , naͤmlich : warum hat der Staat damals nicht

dafuͤr geſorgt , daß jeder leſen und ſchreiben konnte ?

Ferner wurde bemerkt , die gegen die Aufhebung der

Herrnfrohnden angefuͤhrten Gruͤnde haͤtten eben ſo gut

gegen die aus der Leibeigenſchaft abgeleiteten Gefälle an —

gefuͤhrt werden koͤnnen , und doch ſeye man mit der

Aufhebung dieſer letztern einverſtanden geweſen . Ich
antworte : ja , ſie waͤren auch auf die Leibeigenſchafts —
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he gefaͤlle anwendbar , bis auf einen , naͤmlich den , daß

in man eben darum , weil foon . diefe Tegtere aug blofer i

es Billigkeit und Liberalitaͤt aufgehoben worden , jetzt nicht |

t . noch weiter gehen duͤrfe , ſondern dieß allenfalls der |
f - Zukunft anheimſtellen müuͤſſe. |
f - |

r⸗ Frhr . v. Weſſenberg : Auf eine Bemerkung |
er des Herrn y. Rotte mig ih ein Wort erwiedern . |

j Daß naͤmlich der Anſpruch der Frohndberechtigten auf

ig Entſchaͤdigung im Falle der Aufhebung der Herrenfrohn⸗

e⸗ den nur auf der Garantie der deutſchen Bundesacte

et bernhe , kann ich nicht zugeben . Offenbar beruht dieſer

n = Anfpruch auf dem Landrehte ( Art . 710 ) wodurch die

n⸗ Berechtigung der Herrenfrohnden als Privatrecht er -

3d klaͤrt, und unter den Schutz des buͤrgerlichen Geſetzes
er geſtellt wird . Durch die deutſche Bundesaete erhaͤlt pii

diefe Recht nicht ſeine Begruͤndung , ſondern hoͤchſtens
f

ey nur eine neue Gewaͤhrſchaft fuͤr einzelne Claſſen , da ,

Do wie Herr y. Notte ſelbſt eingeſtanden hat , die Frohnd⸗

en pflicht nicht als allgemeine Staatslaſt angefejen mwer-

en den kann ; ſo kann ich mich auch unmoͤglich von der

fie Gerechtigkeit einer Maaßregel uͤberzeugen , wodurch die

3 Entſchaͤdigung dafuͤr der Geſammtheit aufgelegt wuͤrde .

en Uebrigens wiederhole ich jedoch in Anſehung ſolcher

yn Herrenfrohnden , die als Ausfluͤſſe der Leibeigenſchaft
( $ anzuſehen ſind , meinen Wunſch und Antrag , die hohe

re Regierung moͤchte ſolche Herrenfrohnden , nach gepflo⸗
t gener Unterſuchung , auf gleiche Weiſe , wie die andern

Leibeigenſchafts gefaͤlle, aufzuheben veranlaßt werden .
|

er ji

ut Frhr . v. Türfpeim : Yh trage noh eine Bez Ka
n - merkung nach iber die erfte Rede des Herrn Hofraths 90
er v. Rotted . bat nåmlih mit Unrecht- bez siii
ch hauptet , die Antraͤge der Cemmiſſton vom Jahre 1820 { i
$ » haͤtten mit ſeinen heute geaͤuſſerren Grundfaͤtzen bber : yp

eingeſtimmt .
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v. Rotteck : In der Sache nichts mehr ! Nur

wegen des letztern factiſchen Verhaͤlhtniſſes be —

þaupte icd) tiederholt , Daf gang genan fo , wie
ich es fruͤher anfuͤhrte , in der Commiffion im
Jahre 1820 der Beſchluß gefaßt worden , an die hohe
Kammer den Antrag zu fielen , daß die Abſchaffung
der perſoͤnlichen Herrenfrohnden gleichmaͤßig, wie jene
der Leibeigenſchaftslaſten , geſchehen , und daher den Be —

rechtigten der Erſatz aus Staatsmitteln geleiſtet wer⸗
den moͤchte. Zwey Commiſſionsberichte lauteten in die —

ſem Sinn , und gruͤndeten ſich auf die von mir vor —

getragenen Anſichten ; ich berufe mich auf das erſte
und zweyte Heft der gedruckten Verhandlungen vom

genannten Fahre , durch deren Leſung ein Jeder ſich
von der Wahrheit meiner Behauptung uͤberzeugen kann .

Auf die vom pohen Pråfidium gehaltene Um -

frage erklaͤrte ſich die Kammer einhellig ( mit Ausnah⸗ —
me deg Hofraths Yy Rotted ) får den Commiffiong -
antrag .

Die Stimme Sr . Durchlaucht , des Herrn Für -
ſten v. Loͤwenſtein hatte geruht .

Hiemit wurde die Sitzung geſchloſſen .

Bahari .

v RotteE ,
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utr Beylage ifer 141 , ;

þe- i

ie oN
im j i |

be Berit der Petitions : Co mmiffion piii

ng ber
|

è die Borfelung der Univerfitát Freyburg , Die von der
|

Amortiſationskaſſe an fie gemachte Forderung

E von booo fi. betreffend .

or⸗ Erſtattet

ſte von dem Freyherrn v. Falkenſtein .
om

ich
in . Die Univerſitaͤt Freyburg beſchwert ſich in einer

m⸗ an die hohe Erſte Kammer gerichteten , ausfuͤhrlichen Vor —

hz ſtellung , daß die Amortiſationskaſſe ein Capital von

$ » 6000 fi. an fie nachfordere , welches die Uniyerfitåt

in den Xapren 1792 und 1793 , şur Zeit alg diefetbe
|

TA in Folge der franzófifhen Revolution im obern Elfafi

ein jåhrlicheg Einfommen von 13,000 fl. verlor , von

den Schwaͤbiſch⸗Oeſtreichiſchen Landſtaͤnden zu Edin⸗

gen , mit Genehmigung des Kaiſerlich Oeſtreichiſchen
Hofes , als unverzisnlichen Vorſchuß erhalten habe .

Es wird ferner angefuͤhrt , daß obſchon die Uni⸗

verſitaͤt in mehrern , bey den hoͤchſten Staatsbehoͤr⸗
den eingereichten Geſuchen gebeten habe , die fraglichen

6000 fi . ihr eben ſo unbedingt nachzulaſſen , wie es

mit einer gleichen Summe geſchehen ſey , welche die⸗

ſelbe in den folgenden Jahren aus der naͤmlichen
Quelle , und zu dem naͤmlichen Endzweck , als Aus —

hilfsbeytrag erhielt , und ungeachtet dieſelbe ſpaͤter ſo —

gar ſich unter der Bedingung des Nachlaſſes dieſes

Capitals auf eine — gegen den Großherzoglichen Ci —

vil⸗ - Fiscus im Rechtsſtreite ſich befindliche Entſchaͤdi⸗
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u a ,

gungsforderung , wegen eines vom Staate erfauften
Gutes , Berzicht zu leiſten ſich erboten habe , fo fey
Doh jedesmal auf ibr defifalifiges Anfachen , und naz
mentlih unterm gten October dieles Jahrg sub Nro .
2361 aug dem Großherzoglichen Staatsminiſterium
eine abweisliche Reſolution erfolgt .

Dieſemnach fehe fih die Univerſitaͤt veranlaßt ,
ſich an die hohe Erſte Kammer mit der Bitte zu
wenden :

„ Dieſe Flnanzangelegenheit der Univerſttaͤt in

Berathung ziehen , und den Antrag an Ge , Rå -

nigliche Hoheit auf unbedingten Nachlaß des zu -
ruͤckverlangten Vorſchuſſes beſchließen zu wollen . “

Dieſe Bitte wird im Weſentlichen durch folgende
Gruͤnde unterſtuͤtzt :

Die Amortiſationskaſſe gruͤnde ihre Forderung an
die hohe Schule zu Freyburg auf den Thatumſtand ,
daß der Großherzogliche Commiſſarius bey der Aus —

einanderſetzung der Schwaͤbiſch⸗- Oeſtreichiſchen Land —

ſchaftsangelegenheiten im Jahre 1806 ſich den Poſten
von Bayern und Wuͤrtemberg als actiyum þabe auf -
rechnen laſſen , in welcher Eigenſchaft dann derſelbe
der Amortiſationskaſſe zugewieſen worden fey .

Da nim aber die hohe Goule von der Abtre -

tung der fraglichen Schuldforderung nichts gewußt ,
mithin ibre Einwilligung nicht dazu gegeben habe , ſo
koͤnne dieſelbe auch nicht jenen Einwendungen praͤjudi —
eiren , welche der hohen Schule vor dem Jahre 1806

gegen den Kaiſerlich Oeſtreichiſchen Hof zugeſtanden
waͤren , haͤtte dieſer letztere an ſie die naͤmliche Anfor⸗
derung gemacht .

Dieſe Einwendungen , welche auch jetzt noch fuͤr
die hohe Schule geltend ſeyn muͤßten , beſtuͤnden in

Folgendem :

mma ——— —

———
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a Der Beweggrund , aug melhem die hohe

Schule von den Schwaͤbiſch - Oeſtreichiſchen Staͤnden

Subſidien verlangt habe , ſey der durch die franzoͤſiſche
Revolution erlittene Verluſt der Guͤter und Einkuͤnfte
im obern Elſaß , im Betrage von jaͤhrlichen 13,000 fl.

Ertrag geweſen ; ein Verluſt , der eine ſo bedeutende

Luͤcke in den Finanzen der Univerſttaͤt gebildet habe ,

daß dieſelbe bey denen durch den Krleg ohnehin ver —⸗

mehrten Auszaben nur durch auſſerordentliche Einnah —

men haͤtte muͤſſen ausgefuͤllt werden . So wie die hohe

Schule , als eine zum Wohl des Landes bluͤhende Lehr —

anſtalt , ſich in ihrer damaligen bedraͤngten Lage fuͤr

berechtiget gehalten habe , eine Unterſtuͤtzung zu vers

langen , eben fo habe es wohl die Abſicht der Schwaͤ —

biſchOeſtreichiſchen Staͤnde nicht ſeyn koͤnnen , der ho⸗

hen Schule dieſe Unterſcuͤtzung durch ein bloßes Anlei -

hen der fraglichen 6000 fl. zukommen zu laſſen , in⸗

dem dieſer augenblickliche Vortheil mit dem augen —

ſcheinlichſten Nachtheil , naͤmlich der Angrelfung des

Urfonds , um Ruͤckzahlung leiſten zu koͤnnen , verbun —

den geweſen waͤre .

Wollte man aber die Vermuthung geltend ma —

chen , als haͤtten die Schwaͤbiſch - Oeſtreichiſchen Staͤnde

zwar die Abſicht gehabt , der hohen Schule mit Subſi —

dien Aushilfe zu leiſten , jedoch mit dem , daß die —

ſelben zuruͤckbezahlt werden ſollen , ſobald die Hohe

Schule ihre verlornen Einkünfte wieder wuͤrde erhal —
ten haben , ſo muͤſſe auch dieſe Einwendung zerfallen ,
wenn man in Erwaͤgung ziehe , daß die Univerſitaͤt ,

ungeachtet aller angewandten Muͤhe und Koſten , nie

wieder in ihr Beſitzthum eingeſetzt worden ſey .
b. Die Schwaͤbiſch⸗Oeſtreichiſchen Landſtaͤnde haͤt—

ten der hohen Schule nicht nur einmal , ſendern fuͤr
die Jahre 1794 und 1795 zum zweytenmal 6000 fl .
bewilllget , und es ſeyen daher im Jahr 1800 nicht



e

64 Protofolle der Erfen Kammer ,

6000 , ſondern 12,000 fl. an den Großherzoglich Badi -

ſchen Staat abgetreten worden . Dennoch ſey von ſe
Seite der Großherzoglichen Regierung von der Ruͤck — ſe
zahlung der letzten 6000 fl . wegen des bey dieſer Un — de

terſtuͤtzungsbewilligung gebrauchten Ausdrucks : Aus⸗ bi

hilfsbeytrag abſtrahirt worden . Die Entſcheidung ch
aber uͤber die Eigenſchaft der erhaltenen Unterſtuͤtzung w

koͤnne nicht von dem Wortlaute eines zufaͤllig gebrauch —⸗ K

ten Ausdrucks , eines Ausdrucks , der von einem Drit —

ten ; ohne Zuthun der Univerſitaͤt , in der naͤmlichen An—⸗ al

gelegenpeit nur einmal , und dag anderemal niht ge - al

braucht wurde , abhaͤngig gemacht , ſondern dieſelbe €

måfe vielmehr aug der Natur der Sahe Hergeholt p

werden , 3i
cœ Gegen die etwaige Zumuthung , die fraglichen fo

booo fl , aug dem erft im ahr 1820 erhaltenen Doz w

tationszuſchuß von 15,000 fl. zuruͤckzuzahlen, muͤſſe bemerkt

werden , daß dieſer Zuſchuß nicht unter dem Titel als b

Entſchaͤdigung fuͤr die Elſaͤßer Revenuͤen , ſondern abs m

geſehen davon , zur mehrern Emporbringung der hohen

Schule bewilliget worden , und daß ferner derſelbe d

durd die unentbehrlichſten Beduͤrfniſſe der hohen Schule ni
bereits gang erfhópft fey . ti

d. Endlich erhelfe aus einer Stelle des an die Di

tånde unterm 17 . July 1792 erlaſſenen Kaiſerlichen f

Genehmigungsdecrets uͤber die erſte Aushilfe , auf wel - 3
che allein ſich die Ruͤckzahlungsforderung gruͤnde , daß E

wohl nicht die hohe Schule , ſondern vielmehr der ir

Kaiſerliche Hof als Schuldner der Staͤnde zu betrach — Ç

ten fen . ei

Diefe Stele laute folgendermafen

„ Daß dieſes Anerbieten ( der Staͤnde ) als ein €

„ unverzinslicher Vorſchuß , und mit Vorbe⸗ a

„ halt eines , nach Umſtaͤnden vielleicht noͤthigen , v

„ weitern Vorſchuſſes anzunehmen ſey . “ u

———
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tbi- Diefemnacdh Enne behauptet werden , daf dér Kai -

sm . ſerliche Hof der Univerſitaͤt dieſen Aushilfsbeytrag auf |

ck⸗ ſeinen Credit bey den Schwaͤbiſch⸗Oeſtreichiſchen Staͤn⸗ |
Unz den verſchafft , und fich denfelben in Aufrechnung habe |

pr bringen lafen , wofùr die hohe Schule dem Kaiſerli⸗ |
ung chen Hofe eben ſo zum Danke verbunden worden ſey ,
ung wie fuͤr mehrere unmittelbar aus der landesherrlichen
ich⸗ Kaſſe gefloſſenen Beytraͤge .
rit⸗ Von einer Verbindlichkeit zur Wiedererſtattung ſey

An⸗ aber niemals , und um ſo weniger die Rede geweſen ,

ge- als die pohe Schule uͤber die fragtihe Summe feine

tbe Schuldurkunde ausgeſtellt habe . Auch ſey an dieſelbe

jolt bey der Uebergabe des Landes Breisgau an den Her —

zog pon Modena in Folge des Luͤneviller Friedens —
hen ſchluſſes , von keiner Seite eine Anforderung gemacht
Do⸗ worden .
erkt Die Commiſſion glaubt nun die Wuͤrdigung der
als

vorſtehenden Gruͤnde durch Folgendes ausſprechen zu
ab⸗ muͤſſen:

ben Es liegt in dem vorzuͤglichſten Intereſſe eines je —

elbe den Staates , hoͤhere Lehranſtalten , welche in ſo man —⸗

ufe nigfaltigen Verzweigungen zum allgemeinen Wohl bey - f

: tragen , niht finfen zu lafen , und Diefelben , in Zeiten |
die der Noth und der Bedrdraͤngniſſe , kraͤftigſt zu unter —

hen ſtuͤtzen. Von dieſem Grundſatze geleitet , haben ohne

vel⸗ Zweifel der Kaiſerlich - Oeſtreichtfche Hof , und die

daß Schwaͤbiſch⸗Oeſtreichiſchen Staͤnden , der hohen Schule ,
der in der Epoche , als dieſelbe die ſo hoͤchſt bedeutende

ach⸗ Einbuße eines jaͤhrlichen Einkommens von 13,000 fl .
erlitt , obenbemerkte Summe bewilliget .

Nicht nur bey jenen 6000 fl . , welche die Hohe
ein Schule unter dem Titel Aushilfsbeytras , ſondern 90

rbe⸗ auch bey jenen , die ſie zwey Jahre fruͤher als un —

gen, verzinslichen Vorſchuß erhielt , ſcheint es die ai
unverkeunbare Abſicht geweſen zu ſeyn , derſelben eine
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Aushilfe , oder Unterſtuͤtzung zu leiſten , mithin eine

Wohlthat zu erweiſen .
Es fragt ſich nun , hat dieſe Abſicht , und der

vorgeſetzte Eundzweck erreicht werden koͤnnen , wenn bey

der Bewilligung des fraglichen —— die Vedin :

gung eines Ruͤckerſatzes Statt hatte ?
Allerdings haͤngt die Beantwortung dieſer Frage

von der Vorfrage ab : in wie fern war es der hohen

Ghule moͤglſich, dieſen Ruͤckerſatz zu leiſten , ohne fich

wehe zu thun ?
Waͤre die hohe Schule in den Beſtitz ihrer uͤber —

rheiniſchen Guͤter wieder eingeſetzt worden , ſo bliebe

hieruͤber wohl kein Zweifel uͤbrig , allein ! dieſes war

niht der Fall ; und die hehe Schule mußte nicht nur

fortan die verlornen , bedeutenden jaͤhrlichen Revenuͤen

entbehren , ſondern ihre Lage wurde durch die damali —

gen langen Kriegsjahre , und die damit auf ihren
Guͤtern vermehrten Ausgaben immer bedraͤngter .

Haͤtte die hohe Schule unter dieſen Umſtaͤnden

die ihr unverzinslich vorgeſchoſſenen 6000 fl . zurͤck⸗

zahlen muͤſſen , ſo haͤtte dieſer Vorſchuß offenbar nicht
nur aufgehoͤrt , eine Wohlthat fuͤr ſie zu ſeyn , ſondern

derſelbe waͤre vielmehr durch die Nothwendigkeit , den —

ſelben aus ihrem Stammvermoͤgen zurückzuzahlen ,

aͤuſſerſt beſchwerend , und nachtheilig fuͤr ſie geworden .

Es ſcheint auch , daß der Kaiſerliche Hof und die

Schwaͤbiſch - Oeſtreichiſchen Staͤnde dieſe Cabe von dies

fer Seire betrachtet haben , weil nicht nur eine , zwey

Jahr ſpaͤter auf — Weiſe, und aus gleicher Ver⸗

anlaſſung bew

e Summe die Benennung Aushilfs —

beytrag erhielt , ſondern weil die hobe Schule niemals

zur Ausſtellung einer Schuldurkunde über dieſen Vor —⸗

ſchuß augehalten wurde , und weil endlich , waͤhrend deg

ſo langen Zeitraums bis gur Abrtretung des Landes
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Breisgau , von der hohen Schule dieſer Vorſchuß niemals

zuruͤckverlangt wurde .

Ein Hauptbeweis aber , daß es die Abſicht und

der Wille des Kaiſerlich - Oeſtreichiſchen Hofes und der

Schwaͤbiſch- Oeſtreichiſchen Staͤnde war , der hohen
Schule den fraglichen Vorſchuß nachzulaſſen , und daß
derſelbe auch ſo angeſehen wurde , ſcheint in dem Um⸗

ſtand zu liegen , daß auch bey der Uebergabe deg Lan -

des Breisgau an den Herzog von Modena derſelbe
von feiner Seite her in Auregung gebracht worden iſt .

Wenn nun die hohe Schule , und zwar nicht mit

Unrecht , behauptet , der zufaͤllige Umſtand , daß der

fragliche Poſten dem Großherzoglichen Commiſſarius von

Bayern und Würtemberg alg acuvum aufgerechnet wor -

den ſey , keine Zahlungsverbindlichkeit fuͤr ſie begruͤnde ,
und ihre Einwendungen nicht entkraͤfte , ſo ſcheint die

ſes um ſo eher zugegeben werden zu muͤſſen , als dieſe
Aufrechnung wohl nicht Statt gehabt haben wuͤrde ,
wenn die Sache naͤher eroͤrtert , und vorzuͤglich die

Univerſitaͤt hieruͤber gehoͤrt , oder einvernommen wor —
den waͤre .

Da uͤbrigens wegen des erſt im Jahr 1820 erha ' “⸗
tenen Dotations⸗ - Zuſchuſſes aus den von der hohen
Schule angefuͤhrten Gruͤnden eine Zahlungsverbindlich —
keit fuͤr diefelbe nicht wohl hergeleitet werden kann ,
da ferner die fragliche Forderung in dem Haushalt
der Amortiſatinoskaſſe , wo ſie wahrſcheinlich bisher

unter dem ſehr zweifelhaften Poſten nachgefuͤhrt wurde ,

keine Sirung verurſachen duͤrfte , ſo glaubt die Com —

miſſton in Erwaͤgung aller dieſer Gruͤnde auf Willfah
tung Der Bitte der hohen Schule zu Freyburg antra

gen zu muͤſſen .

ox
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